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Nachwuchsförderung
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Editorial

AGILE – 60 Jahre in Bewegung

Zum runden Geburtstag in diesem Jahr hat sich AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz eine PräsidentInnenkonferenz zum Thema Nachwuchsförderung geschenkt. An der Jubiläums-Tagung hat AGILE den Blick aber nicht auf sich selbst und die eigene Vergangenheit gerichtet, sondern über die eigene Organisation hinaus, in die Zukunft geschaut.

Die Ausgangsfrage bei der Vorbereitung der Konferenz lautete: «Wie rüstet sich eine Behindertenorganisation für die Zukunft?». Nachwuchsförderung in allen Facetten war schliesslich das Hauptthema der Konferenz am 12. November 2011. Die vorliegende neue Ausgabe von «agile – Behinderung und Politik» bildet dieses Thema in ihrem Schwerpunkt ab.

Am Beispiel der Jubiläums-Konferenz wie auch in diesem Schwerpunkt zeigt sich, dass AGILE lebt und sich bewegt. Sechzig Jahre Dach der Behinderten-Selbsthilfe – sechzig bewegte Begriffe, die den Dachverband beschreiben von A wie Argumentieren bis Z wie Zuhören:

Argumentieren, aufklären, anleiten, anregen, aktivieren, aufbegehren, bilden, beeinflussen, beraten, besprechen, befähigen, durchsetzen, diskutieren, durchführen, durchleuchten, sich engagieren, entwickeln, entscheiden, enthindern, einstehen, erkämpfen, sich einbringen, fordern, fördern, formulieren, gewinnen, gestalten, gleichstellen, handeln, integrieren, informieren, insistieren, kooperieren, lobbyieren, netzwerken, organisieren, planen, prüfen, politisieren, reden, rekrutieren, rückfragen, selbstbestimmen, schreiben, streiten, stärken, sich treffen, überzeugen, übersetzen, unterstützen, verantworten, verlieren, selbst vertreten, verhandeln, verbinden, veröffentlichen, vermitteln, wählen, sich zu Wort melden, zuhören

Ich wünsche Ihnen eine bewegende Lektüre.
Eva Aeschimann, Bereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit AGILE
Schwerpunkt

Megatrends und Gegentrends in der Gesellschaft

Behindertenorganisationen müssen sich den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft stellen. Was aber bringt die Zukunft? Welche Trends beeinflussen uns alle? – nicht nur die Behinderten-Selbsthilfe.

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit AGILE

«Wie rüstet sich eine Behindertenorganisation (NPO) für die Zukunft?» – so lautete die Ausgangsfrage für die Jubiläums-PräsidentInnenkonferenz 2011 zum Thema Nachwuchsförderung. Stephan Berthoud, Trendforscher am Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) lenkte seinen Blick für AGILE in die nahe und ferne Zukunft auf die Megatrends und ihre Gegentrends.
Quantitative Prognosen und einflussstarke Ereignisse

Berthoud hielt fest, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, sich zu überlegen, wie sich die Zukunft gestalten könnte. Einleitend beschrieb er drei der häufigsten verwendeten Denkansätze. Zum einen die quantitativen Prognosen: «Die Uno prognostiziert beispielsweise, wie sich die Population der Kontinente bis 2050 entwickelt», sagt Berthoud. Dabei gehe die Uno davon aus, dass Europa schrumpfe, während die Bevölkerung auf den anderen Kontinenten wachse. «Bevölkerungsprognosen mit einem so weiten Zeithorizont sind allerdings etwa so genau, wie wenn Sie im November Wetterprognosen für Weihnachten machen.» Im Bereich der Soziodemographie gebe es ebenfalls viele quantitative Prognosen. Die Altersschichtung in Bevölkerungen und weitere Indikatoren können mehr oder weniger adäquat prognostiziert werden.
Ein zweiter Ansatz, sich Gedanken über mögliche Zukünfte zu machen, ist die Denkweise in einflussstarken Ereignissen. Der libanesische Forscher und Autor Nassim Taleb hat zu diesem Thema 2007 ein Buch geschrieben mit dem Namen «Der schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse». Er vertritt darin die These, dass starke Veränderungen in Gesellschaften nur durch «schockartige» stark wirkende Ereignisse eintreten können. Einige Beispiele: Finanzkrise, Klimawandel, Jasmin-Revolution, Atomkatastrophen etc.

«Die Krux der Denkweise in Ereignissen ist, dass die Ereignisse vielfach nur sehr kurz vorher erkannt werden können», sagt Stephan Berthoud. Man könne Eintrittswahrscheinlichkeiten schätzen und Auswirkungen abschätzen, ob und wann aber ein solches Ereignis eintrete und die Zukunft in irgendeiner Form beeinflusse, wisse man selbstverständlich nicht im Voraus.
Denkansatz: Trend-Perspektive

Die Trendforscher am GDI verwenden die Trend/Megatrend-Perspektive um abzuschätzen, wo sich die Gesellschaft und Märkte hin entwickeln könnten. Ein Megatrend ist dabei eine Entwicklung, welche einer Gesellschaft neue Möglichkeiten 
eröffnet und über verschiedene Systeme und Branchen hinweg wirkt. «Eine Entwicklung, welche neue Möglichkeiten bringt, bringt häufig auch Unsicherheiten als Folge mit sich», erklärt Trendforscher Berthoud. Das habe häufig zur Folge, dass sich ein Gegentrend formiere, welcher mehr Sicherheit bringen soll. «Entweder steht ein Gegentrend in Opposition, oder der Gegentrend hat eher kompensatorische Funktion. Diese Entwicklung verneint den Megatrend nicht, sondern kompensiert entstandene Unsicherheiten». Zudem gebe es auch noch sogenannt hybride Trendformen, welche die vermeintlichen Gegensätze vereinten. Dafür und Dagegen sei in demokratischen Gesellschaften quasi intrinsisch angelegt. «Wenn man in der Schweiz die politische Landschaft anschaut, gibt es kaum ein Thema, zu dem sich nicht unterschiedliche Strömungen zeigen».
Wichtige Megatrends in der Forschung

Stephan Berthoud stellte an der PräsidentInnenkonferenz vier der sieben gesellschaftlichen Megatrends vor, welche aktuell am GDI im Zentrum stehen:

Komplexität/Vernetzung 
vs.

Einfachheit
Die Vernetzung der Dinge und des Menschen geht weiter und macht das Leben teilweise einfacher, aber auch komplexer, ein Teil der Bevölkerung reagiert mit radikalen Einfachheitskonzepten.

Individualisierung 

vs.

Neo-Tribes
Individualisierung ist kein neues Thema. Die Relevanz des Themas ist aber nach wie vor sehr hoch. Der Mensch ist ein Herdentier, die neuen Herden entstehen aber nicht über Verwandtschaft, Beruf oder Geschlecht, sondern über gemeinsame Interessen – Social Medias sind der Treiber dazu.

Frei(heit) 


vs.

Sicherheit
Es entsteht auch in der westlichen Gesellschaft noch mehr Freiheit, dies vor allem in Bezug auf die Freiheit der Nutzung von Ideen, bzw. digitalen Gütern (ob mit oder ohne Copyright). Der Ruf nach mehr Sicherheit wird in der Zeit von Finanzkrisen, selbstverschuldeten Naturkatastrophen und sinkender Toleranz gegenüber vermeidbaren Gesundheitskosten immer lauter.

Science 


vs.

Romance

Die Wissenschaft bringt uns immer bessere Lebensbedienungsanleitungen. Was sie uns aber nicht bringt, ist das Gefühl emotionaler Nähe und Ursprünglichkeit. Und genau das suchen viele immer häufiger als Ausgleich zum optimierten Leben.

Das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI)

Die ForscherInnen des GDI untersuchen den Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft. Sie erkunden und deuten mit überdisziplinären Methoden Trends. «Sie schaffen gefährliche Ideen – solche, die das vermeintlich Unantastbare in Frage stellen. Und sie entwerfen Thesen über zukünftige Entwicklungen. Die Forschungsergebnisse des GDI eröffnen neue Perspektiven und helfen Entscheidern beim Gestalten einer wünschbaren Zukunft», nachzulesen auf der Website des GDI.

Links zum Gottlieb Duttweiler Institut: 
News: http://www.gdi.ch/de/news
Forschung: http://www.gdi.ch/de/research/research
GDI-Referent Stephan Berthoud: http://www.gdi.ch/de/about/stephan-berthoud
Wo bleiben die Jungen?

AGILE lenkt den Blick an ihrem 60. Geburtstag auf die Nachwuchsförderung. Das Dach der Behinderten-Selbsthilfe hat die Soziologin Ruth Gurny mit einer Studie zu Nachwuchsproblemen in Behindertenorganisationen beauftragt. Der Bericht zur Studie mit dem Titel «Mobilisieren, Mitarbeiten, Mitwirken,
Mitbestimmen» wurde an der PräsidentInnenkonferenz 2011 vorgestellt. Hier folgt eine Kurzfassung der Studienresultate.

Von Prof. Dr. Ruth Gurny, Soziologin und Präsidentin Denknetz

Stille Seufzer, leises Klagen oder lauter Hilferuf: Viele Verantwortliche in der Selbst​hilfeszene machen sich Sorgen um den Nachwuchs. Die Mitgliedschaft wird älter und älter und es ist oft nicht einfach, jüngere Leute für die Arbeit in den Vorständen zu finden. Anlass genug, sich ein paar Fragen zu stellen. Sind es die existierenden Strukturen, die für Junge eher einen abweisenden Charakter haben? Oder haben junge Menschen, die mit einer Behinderung leben, Organisations- und Mobilisie​rungswünsche jenseits behinderungsbezogener Themen? Oder sind vor allem ge​samtgesellschaftliche «Megatrends» wirksam, die ganz allgemein wirken und nichts mit der Selbsthilfe und ihren Strukturen zu tun haben?

Studie «Mobilisieren, Mitarbeiten, Mitwirken, Mitbestimmen» 

AGILE wollte es etwas genauer wissen: Insgesamt 15 Verantwortliche verschiedener Selbsthilfeorganisationen wurden zu ihrer Sicht der Dinge befragt. Zusätzlich wurde empirisches Material aus dem In- und Ausland beigezogen, das für die Erhellung der Fragestellung nützlich war.

Als erstes wurde der Frage nachgegangen, wie es denn um das freiwillige Engage​ment der Menschen steht, im speziellen bei den Jungen und in Bezug auf die Selbst​hilfe. Es zeigt sich, dass in der Schweiz (wie auch im umliegenden Ausland) das freiwillige Engagement im Verlauf des letzten Jahrzehnts nicht abgenommen hat, auch nicht bei den Jungen. Was sich aber sehr wohl verändert hat, sind die Motive für die Freiwilligenarbeit: Waren es früher Pflichterfüllung und Helfen, treten nun Gestaltungswille und Selbstverwirklichung in den Vordergrund, «Spass an der Tätig​keit» und «Zusammen mit anderen etwas bewegen» sind Spitzenreiter bei den Moti​ven. Im Rahmen der Freiwilligenarbeit die eigenen Probleme an die Hand nehmen, ist nur für relativ wenige von Bedeutung. In der veränderten Motivationsstruktur der 
Individuen liegt also ein erstes wichtiges Element vor, das die Selbsthilfebewegung zur Kenntnis nehmen muss!

Ebenso wichtig ist aber die Frage, ob allenfalls gewisse Merkmale der Selbsthilfeor​ganisationen dafür verantwortlich sind, dass das freiwillige Engagement von jüngeren Menschen nicht so leicht «angezapft» werden kann. Dazu gehört an vorderster Stelle die Frage, welche Ziele und Tätigkeitsfelder die Organisation verfolgt. Stehen eher innenorientierte Ziele (Information und Unterstützung für die Mitglieder und die ge​meinsame Freizeitgestaltung) im Vordergrund, mit anderen Worten die Selbsthilfe im engeren Sinn, sind die Mitglieder direkt und aktiv in die Aktivitäten einbezogen. Je stärker dagegen aussenorientierte Ziele dominieren und die breite (politische) Öffent​lichkeit das Zielpublikum darstellt, umso stärker tendiert die Organisation dazu, sich zu professionalisieren, und den Mitgliedern kommt eine entsprechend weniger aktive Rolle zu. Das ist auch der Fall, wenn die Organisation im Laufe ihres Bestehens sich mehr und mehr darauf konzentriert, ihren Mitgliedern Dienstleistungen (Ferien​angebote, Lager, Reiseverbilligungen aller Art, Transportgelegenheiten, Notfallplat​zierungen usw.) anzubieten.

Neben den Zielen der Organisation spielen noch andere Merkmale eine Rolle, wenn es darum geht, Mitglieder zu gewinnen und zum Bleiben zu motivieren. Es zeigt sich, dass Junge eher motiviert sind, an peerorientierten bewegungsnahen Organisationen teilzunehmen, wo sie relativ viel Spielraum haben und ihnen wenig institutionali​sierte Tätigkeiten abverlangt werden, dafür aber grosses Gewicht auf die Projektar​beit gelegt wird. Die Pionierorganisationen dagegen ziehen Mitglieder an, die sich und ihr Anliegen durch den charismatischen Pionier vertreten sehen wollen, selbst aber keine herausragende Rolle spielen wollen. Das ist vor allem der Fall bei Anlie​gen, die noch um ihre gesellschaftliche Akzeptanz kämpfen müssen. Rollen und Auf​gaben werden stark durch den Pionier vorgegeben, an ihm (ihr) hängt das «Schicksal» der Organisation. Und bei Dienstleistungsorganisationen ergibt sich eine Passung mit Mitgliedern, die sich hauptsächlich für die angebotenen Dienstleistungen interessie​ren und weniger an Eigenaktivitäten in und für die Organisation. Die Rolle der Mit​glieder besteht in der Teilnahme an den Angeboten, die von den Profis konzipiert werden, oft unter tatkräftiger Mithilfe aussenstehender Freiwilliger, die sich punktuell für solche Aufgaben engagieren.

Verantwortungsübernahme schafft Identifikation

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde auch mit VertreterInnen von Organisatio​nen gesprochen, die nicht zur Behindertenselbsthilfe zugerechnet werden können, im weiteren Sinn aber Selbsthilfeorganisationen darstellen und sich ebenfalls intensiv mit der Frage der Mobilisierung von Jungen und mit dem Nachwuchsproblem auseinandersetzen. Eine gute Mischung zwischen Bildungsarbeit, Medienarbeit und Aktion ist matchentscheidend: Bildung und Spass, Kollegialität und Party müssen verbun​den werden mit guten Aussenauftritten, in denen die Forderungen an die Gesell​schaft resp. ihre Institutionen sichtbar werden. Entgegen der «üblichen» Praxis wird also eine intensive Verbindung zwischen der Innen- und der Aussenorientierung an​gestrebt und offenbar auch gefunden – hier sind sicher Anregungen zu finden!

Ein Leitmotiv in den Gesprächen ist die Betonung der aktivierenden, partizipativen Erfahrungen in den peer-orientierten Gruppen. Entgegen der landläufigen Meinung, die Jungen wollten eh keine Verantwortung übernehmen, wird reihum darauf hinge​wiesen, dass gerade die Verantwortungsübernahme zentral ist, um Identifikation zu schaffen. Dabei ist indes die Themenwahl, für die sich die Organisation engagiert, von grosser Relevanz. Von oben gesetzte Themen sind zum vornherein zum Schei​tern verurteilt, werden als paternalistische Zuschreibung von Betroffenheit erlebt.

Inputs für weitere Auseinandersetzung

Angesichts der grossen Heterogenität der Organisationen, die unter dem Dach von AGILE vereint sind, ist ein einheitliches Fazit nicht nur schwierig, sondern mit Sicher​heit auch falsch. Die folgenden Punkte sollen deshalb als Anregungen für die weitere Diskussion verstanden werden und nicht als Rezepte, wie die Behindertenselbsthilfe sich ihren Nachwuchs sichern soll.

· Den Wertewandel der Jugend nicht vorschnell als Egoismus deuten.
Zwischen den Generationen gibt es einen gewissen Wertewandel, allerdings ten​dieren die «Älteren» dazu, diesen zu überschätzen. Die Jugend aber als egois​tisch zu bezeichnen und ihnen Desinteresse an gemeinschaftlichen Anliegen zu unterstellen, ist sicher falsch. Vielmehr geht es darum anzuerkennen, dass an​stelle von Pflichterfüllung stärker die Eigeninitiative und Selbstentfaltungswerte treten.
· Für die Jungen sind peerorientierte Organisationen mit Bewegungscharakter attraktiv. 
Der temporäre Charakter der Engagementverpflichtung ist wichtig und die Ge​meinschafts- und Selbstwerterfahrung in altershomogenen Gruppen dürfen nicht zu kurz kommen. 
· Die Organisationen müssen in der Lebenswelt der Jungen angesiedelt sein.
Ein Engagement irgendwo weitab vom alltäglichen Erleben, im Nirgendwo der Zentrale ist unattraktiv. 
· Die projektorientierte Arbeit ist geeignet für die Jungen. Dabei kann und darf 
es auch mal um andere Themen gehen als die der eigenen Behinderung. 
Lehrlinge interessieren sich nicht nur für Lehrlingsfragen, MigrantInnen nicht nur für Migrationsfragen, Behinderte nicht nur für Be- resp. Enthinderungsfragen.
· Selbstwirksamkeitserfahrungen sind wichtig und machen Spass. 
Das ist sicher im Bereich der sportlichen Aktivitäten der Fall, aber auch Bildungs​aktivitäten können dieses Potential haben. 
· Nicht alle Organisationen können und wollen in die Richtung Bewegung mutieren, sondern sind und bleiben Dienstleistungsorganisationen. 
Diese braucht es, das ist anzuerkennen und das ist in Ordnung. Man darf sich dann aber nicht wundern, wenn die Jungen ihren Aktionsplatz nicht primär in die​sen Organisationen sehen. Allerdings werden auch sie älter...
· Nicht allzu blind auf technische Mittel der neuen Kommunikationsmittel setzen.
Die Internet- und Social-Network-Generation nutzt die elektronischen Medien in​tensiv, von daher ist es sicher zielführend zu überlegen, ob und wie das Internet besser genutzt werden kann und wie die online basierte Kommunikation einge​setzt werden kann. Ausschliesslich darauf zu setzen führt aber nicht zum er​wünschten Ergebnis.

· Der Zielgruppe eine Stimme geben.
Im Rahmen der hier rapportierten Studie wurde grösstenteils «nur» mit den Ver​antwortlichen der Organisationen gesprochen, nicht mit VertreterInnen der Ziel​gruppe. Das sollte nachgeholt werden und dabei dürfen die MigrantInnen und die Frauen nicht vergessen gehen.
Berufliche und soziale Integration als Vision
Wie wichtig ist die Selbsthilfe heute? Braucht es Behindertenorganisationen weiterhin? Was interessiert den potentiellen Nachwuchs? Ein Doppelinterview mit einer älteren, langjährigen Selbsthelferin und einer jungen Nachwuchskraft. 
Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit AGILE

Die sehbehinderte Helga Gruber (72) hat sich während Jahrzehnten in der Selbsthilfe engagiert. Unter anderem war sie während zehn Jahren Präsidentin von AGILE (ehemals ASKIO) und leitete später neun Jahre das Zentralsekretariat des Dachver​bands. Anik Muhmenthaler (24) gehört zum Nachwuchs der Behinderten-Selbsthilfe. Sie ist Mitglied bei der Schweizerischen Paraplegikervereinigung und hat an der AGILE-Weiterbildung «Politische Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung» teilgenommen.

«agile – Behinderung und Politik»: Anik Muhmenthaler, welche Bedeutung hat die Behinderten-Selbsthilfe für Sie als junge Frau?
Anik Muhmenthaler (AM): Ich finde sie wichtig. Menschen mit Behinderung müssen sich selber für ihre Anliegen einsetzen, denn nur sie selber wissen, was nötig ist, um sich das Leben zu erleichtern. Deshalb scheue ich mich auch nicht, Briefe zu schrei​ben, wenn mich etwas stört. Zum Beispiel, wenn mein Begleithund nicht mit ins Kino darf.
«agile»: Helga Gruber, welche Bedeutung hatte die Behinderten-Selbsthilfe für Sie im jungen Erwachsenenalter? 

Helga Gruber (HG): Ich bin durch einen Fürsorger auf die Sehbehinderten-Selbst​hilfe aufmerksam gemacht worden, bevor ich meine berufliche Ausbildung angetreten habe. Bei den Zusammenkünften mit gleich Betroffenen und gleich Gesinnten durfte ich feststellen, dass andere ähnliche Schwierigkeiten hatten, um mit der Sehbehinde​rung im Alltag fertig zu werden. Das hat mir Mut gemacht und mich in meinem Glau​ben bestärkt, dass man durch gemeinsames Handeln mehr erreicht.
«agile»: Die Selbsthilfe kann auf unsere Gesellschaft positiv wirken, weil sich Menschen mit gemeinsamen Erfahrungen, Können, Wissen oder Zielen verbin​den, um gemeinsam etwas zu erreichen. Die Behinderten-Selbsthilfe kämpft trotzdem seit einiger Zeit mit Nachwuchsproblemen (Basis, Vereinsführung, Profis): Was müssten diese Organisationen tun, damit sich (junge) Menschen vermehrt in diesen Organisationen engagieren?

AM: Schwierige Frage! Es ist sicher wichtig, die Jungen über die modernen Kommuni​kationsmittel anzusprechen, was auch viele machen. Das Internet ist eine geeignete Form, da auch Schwerstbehinderte Zugriff haben. Allerdings müssen die Betroffenen zuerst davon erfahren. Schulen für Behinderte, wie auch öffentliche Schulen müssen entsprechend informiert werden, damit die Betroffenen darauf aufmerksam werden.

HG: Behinderte Menschen sind Teil und Abbild unserer Gesellschaft. Die Herausfor​derungen, denen junge Menschen heute entgegen treten, haben sich sehr verändert, alles ist schneller und hektischer geworden, und das «Fun-Gefühl» besitzt einen ho​hen Stellenwert. Ich glaube, junge Menschen werden nur dort aktiv mitarbeiten, wo ein Resultat sichtbar wird. Die Selbsthilfeorganisationen sind auch dank den Beiträ​gen der IV in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen, und der einzelne Kämpfer an der Basis muss sich seinen Platz in Ergänzung zum gut ausgebildeten Profi-System erarbeiten. Für mich müssten die Verbandsstrukturen durchlässiger und attraktiver gestaltet werden, damit junge Menschen überhaupt einsteigen.
«agile»: Anik Muhmenthaler, welche Errungenschaften verdanken junge Men​schen den Generationen vor Ihnen?

AM: Alles, was bisher in der Behindertenbewegung gegangen ist. Die Integration z.B. in öffentlichen Schulen hat sich in den letzten Jahren verbessert, die öffentlichen Ge​bäude und Verkehrsmittel sind behindertengerechter geworden.
«agile»: Für was haben Sie, Helga Gruber, vor vierzig Jahren gekämpft?
HG: Vor vierzig Jahren war ich Hausfrau, Mutter von zwei sehbehinderten Kindern, Pflegemutter für ein blindes Kleinkind und Logis-Geberin für eine blinde Industriear​beiterin. Damals war ich bereits Mitglied im Vorstand einer SBV-Sektion. Als Dele​gierte erfuhr ich, wie der Zentralverband arbeitete und wo Schwerpunkte in der sozi​alpolitischen Arbeit gesetzt wurden. An meinem Wohnort habe ich als Parteimitglied meine christlichsozialen Überzeugungen eingebracht, mit besonderem Schwerpunkt für politische Gleichstellung der Frauen.
«agile»: Welchen Herausforderungen müssen sich Menschen mit Behinderung und ihre Organisationen in den nächsten Jahrzehnten stellen?
HG: Nach über 50 Jahren Mitgliedschaft beim Schweizerischen Blinden- und Sehbe​hindertenverband (SBV) überrascht mich, wie oft das Rad neu erfunden werden soll. Am meisten zu schaffen macht mir, dass die bevorstehenden Revisionen der Invali​denversicherung von Abbau-Bestrebungen geprägt sind. In meiner politischen Arbeit bin ich immer davon ausgegangen, dass AHV-und IV-Vorlagen Verbesserungen für die Versicherten bringen sollten. Dies stimmte bis zur 10. AHV-Revision und 4. IVG-Revision. Ich glaube noch heute, dass Menschen mit Behinderung ihre berechtigten Forderungen selbst vertreten sollen. Dies, um auch den Politikern und Politikerinnen ein positives Signal zu geben, dass es sich bei behinderten Menschen nicht primär um «Nutzniesser» von Sozialleistungen handelt, sondern um aktive Mitglieder unse​rer Gesellschaft. Die Ziele einer umfassenden Be​hindertenpolitik wären eigentlich dann erreicht, wenn es die Behinderten-Organisati​onen gar nicht mehr bräuchte, weil die berufliche und soziale Integration behinderter Menschen eine Selbstverständlich​keit geworden ist. Für diese Vision müssen wir uns alle mit voller Kraft einsetzen.
AM: Für mich ist das Wichtigste die Integration in allen Bereichen. Die Arbeitgeber müssen erkennen, dass ein Mitarbeiter mit Behinderung eine Bereicherung für den Betrieb sein kann. Die Einführung des Assistenzbeitrages ist ein wichtiger Schritt. Allerdings müssen unbedingt auch Kinder und geistig Behinderte miteinbezogen werden.

«agile»: Welche Engagements von Organisationen ganz allgemein sind für Sie heute beispielhaft und warum?
AM: Ich habe bereits mehrmals von einer Organisation finanzielle Unterstützung er​halten. Zum Beispiel für einen Sportrollstuhl oder eine mobile Rampe, alles Dinge, die von der IV nicht finanziert werden, teuer und für meine Lebensqualität wichtig sind. Zudem finde ich die Beratungen in verschiedenen Bereichen hilfreich.

HG: Für mich machen all jene Organisationen einen guten Job, die es verstehen, eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten, die den Betroffenen optimale Wahlmöglichkeiten eröffnen, damit sie auch mit einer Behinderung ein selbstbe​stimmtes und menschenwürdiges Leben führen können. Im sozialpolitischen Enga​gement heisst dies, dass wir unermüdlich daran arbeiten müssen, die Rahmenbedin​gungen in der Schweiz auf dieses Ziel hin zu verbessern. Jeder einzelne kann dabei einen nachhaltigen Beitrag leisten, in dem er sein Wahl- und Stimmrecht nutzt.

«agile»: Angenommen, Sie könnten zum Nachwuchs werden: Für welches An​liegen oder für welche Organisation würden Sie sich in den nächsten zehn Jah​ren gerne einsetzen?
AM: Ich würde mich dafür engagieren, dass die Integration im Arbeitsmarkt und in öffentlichen Schulen selbstverständlich wird. Zudem sollte jeder das Recht auf das Assistenzbudget haben und zwar in an seinen Bedürfnissen angepasstem Rahmen.

HG: Ich bleibe dem SBV treu und arbeite derzeit in einer Arbeitsgruppe mit, die die SBV-Statuten einer Totalrevision unterzieht. Auch als Co-Präsidentin der SBV-Sek​tion Freiburg bleibe ich in ständigem Kontakt mit der Basis und weiss daher um de​ren Anliegen. Wenn ehrenamtlich tätige Selbsthilfe-Vertreterinnen und -Vertreter am gleichen Strick ziehen, so kann auch heute noch ein Fest der Selbsthilfe daraus ent​stehen. Das hat der Anlass der Sektion Freiburg zum 100-jährigen Bestehen des SBV mit dem längsten weissen Stock der Welt gezeigt. Da kommt bei einem alten Fuchs der Selbsthilfe wie mir echte Freude auf.
«agile»: Wie reagieren Sie auf das Engagement von Anik Muhmenthaler?

HG: Ich nehme mit Freude zur Kenntnis, dass Anik sich aktiv in der Behinderten-Selbsthilfe engagiert. Neben den unterschiedlichen Anliegen, die durch unsere per​sönlichen Behinderungen zu Tage treten, stelle ich bei Anik fest, dass es auch heute behinderungsübergreifende Anliegen gibt, die wir gegenüber Staat und Gesellschaft gemeinsam vertreten müssen. Ihre Ausführungen bestätigen mir, dass der Zugang zu modernen (elektronischen) Kommunikationsmitteln noch an Bedeutung zunimmt.

«agile»: Und was löst Helga Gruber bei Ihnen aus, Anik Muhmenthaler?

Ich habe erst als Jugendliche den Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderung gefunden. Erst dann habe ich wie Helga Gruber gemerkt, dass diese mit ähnlichen Problemen kämpfen. Dadurch habe ich Kraft geschöpft, um mich für meine Anliegen einzusetzen. Ich bin mit der Vision voll einverstanden, dass das Ziel erreicht ist, wenn es keine Behinderten-Organisationen mehr braucht. Dies ist jedoch eine sehr schwie​rige Aufgabe, denn es muss sich in den Köpfen der Bevölkerung etwas grundlegend ändern. Ich habe mich erst im Umfeld mit anderen Jugendlichen mit Behinderung vollständig akzeptiert gefühlt und habe festgestellt, dass ich trotz Behinderung viel erreichen kann.
«agile»: Helga Gruber, Anik Muhmenthaler, ganz herzlich Merci für dieses
 In​terview.
Nachwuchs fördern? – Der Nachwuchs fördert sich selbst!

Wieso möchte AGILE den Nachwuchs fördern? Möglicherweise ist der Nachwuchs bereits da, aber nicht besonders sichtbar. Und zwar, weil er sich als integrierter Teil der Gesellschaft engagiert. Ein persönlicher Tagungsbericht einer jungen Teilnehmerin an der PräsidentInnenkonferenz 2011 von AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz.
Von Raffaella Sturzenegger, Mitglied von avantigirls

An diesem noch nebligen Herbstmorgen fuhr ich ohne Erwartungen und grosse Vorstellungen nach Bern an die Präsidentenkonferenz von AGILE. Ein kurzer Blick in einen beinahe vollen Saal des Berner Kursaals genügte und ich erkannte schnell, dass ich klar zu den jüngeren Jahrgängen gehörte. Trotzdem fühlte ich mich sehr wohl, denn der Umgang war kameradschaftlich, herzlich und locker - auch mit mir als einem neuen Gesicht im Kreis. Angenehm empfand ich auch, dass das «Du», wie auch der Sprachenmix, zur Normalität gehörten. Obwohl ich mich wohl fühlte, fragte ich mich, ob es anderen jungen Personen auch so ergehen würde.

Lust sich zu engagieren?

Kann ein solcher Tag einen jungen Menschen dazu motivieren, in der Selbsthilfe mitmischen zu wollen? Bekomme ich wirklich Lust, mich ehrenamtlich oder auch beruflich dafür zu engagieren?

Die vielen, teils auch sehr spannenden Informationen führten dazu, dass mir der Kopf nach diesem Tag arg brummte. Für mich stimmt, was die Sozialwissenschafterin Ruth Gurny in ihrer Studie aufzeigte. Und zwar, dass junge Menschen sich 
prinzipiell lieber engagieren, wenn das Thema Spass macht und sich dabei die Möglichkeit zur Selbstentfaltung bietet. 
Da ich allgemein nicht möchte, dass eine «Parallel-Gesellschaft» aufrecht erhalten wird, ist es für mich fraglich, ob durch die Präsidentenkonferenz grosse Lust auf ein Engagement aufkommt.

Was bringt denn diese Präsidentenkonferenz?

Aber wer bereits Teil des Ganzen und in einer AGILE-Mitgliedorganisation dabei ist, für den ist diese Konferenz zweifellos ein nützlicher Anlass. Denn dieser Tag bietet einerseits Gelegenheit für den persönlichen Austausch mit Verantwortlichen anderer Organisationen, andererseits auch Gelegenheit, sich noch mehr zu vernetzen. Denn es geht eben nichts über Vernetzung!
Als sehr wertvoll empfinde ich immer, wenn ich mit anderen Behinderungsarten in Kontakt komme. Dies ist jedes Mal eine persönliche Horizonterweiterung und fördert meine eigene Sensibilisierung für Menschen mit einer Behinderung.

Der berühmte Tellerrand
Genau das ist es auch, was ich ganz stark aus dieser Konferenz mitnehme: Vernetzung ist für die Arbeit unerlässlich, auch in der Selbsthilfe. Aber «Ver-netz-ung» hat auch Nachteile, wenn der Austausch nur unter Gleichgesinnten – unter AGILE Mitgliedern – stattfindet. Wenn alle von den gleichen Erfahrungen berichten, besteht die Gefahr, dass wir uns immer in den gleichen «Gedankenräumen» bewegen und somit im «Netz» gefangen bleiben. 

Genau aus diesem Grund ist ein Kopfstand so förderlich, oder neue Ideen von aussen. Ein grosses Lob deshalb an AGILE, dass der Dachverband Gäste eingeladen hat, die von sich sagen, sie wollen mit Selbsthilfe nichts zu tun haben: Beispielsweise die junge Studentin und Tänzerin, Mirjam Gasser. Denn Inputs von Anderen helfen, das eigene Gedankenrad anzukurbeln. 

Die Gleichstellung leben

Eine neue Sichtweise hat mir die Gruppenarbeit mit Mirjam Gasser eröffnet, eine Frau der jüngeren Generation. Dies, weil ich gesehen habe, wie Selbsthilfe, Gleichstellung und Sensibilisierungsarbeit auch in einem anderem Kleid zu finden sind. «Miss Handicap» als Beispiel oder Tanz- und Theaterprojekte und noch viele weitere Projekte sind Ausdrucksmöglichkeiten der Jugend.

Die Instrumente sind andere. Aber der Gedanke dahinter ist der gleiche wie der von der Selbsthilfe gepredigte: Gleichstellung in der Gesellschaft und das Behindertengleichstellungsgesetz praktisch im Leben umzusetzen. Im Endeffekt streben wir alle dasselbe Ziel an: Menschen mit Behinderung sollen vollumfänglich in der Gesellschaft leben können, wie alle anderen auch.

«Wieso möchte AGILE den Nachwuchs fördern?» Möglicherweise ist der Nachwuchs bereits da. Nur sind die Jungen nicht so auffällig und sichtbar, weil sie sich als integrierter Teil der Gesellschaft engagieren. Eventuell müsste der Fokus vom Problem, dass die Organisationen keine Jungen gewinnen können, auf die bereits existierenden Alternativen gelenkt werden. Vielleicht geht es darum, zu sehen, dass die Selbsthilfe ihr Kleid verändern kann und darf. Interessant wäre es, zusammenzutragen, wie sich die junge Generation ausserhalb der althergebrachten Selbsthilfe-Gedanken ausdrückt und auf die Gleichstellung aufmerksam macht.

Entdecken wir die Jugend mit ihrer eigenen Sprache und Kreativität! Ruth Gurny hat es in ihrer Studie schön formuliert: «Es funktioniert nicht, einfach zu sagen; ‹Hey, die Welt ist scheisse! Mach bei uns mit!› – Sondern die Arbeit soll auch Spass machen!»

Sozialpolitik

Sozialpolitische Rundschau 

Initiativen und (angedrohte) Referenden prasseln auf eine Reihe sozialpolitischer Geschäfte nieder. Mit Sicherheit wird sich das Schweizer Stimmvolk zu den Fragen öffentliche Krankenkasse, Managed Care, Rentenalter und möglicherweise zur IV-Revision äussern müssen. Und dies nachdem es über die 
Arbeitslosenversicherung und die 2. Säule abgestimmt hat. Man kann sich deshalb fragen, ob das Parlament angesichts des fehlenden Konsens seine Arbeit noch richtig macht. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE

«Die Sicherung von Arbeit und Beschäftigung ist eine zentrale und gemeinsame Herausforderung für die sich abzeichnende schwierigere Konjunkturlage.»
Johann N. Schneider-Ammann.
«Das SECO rechnet 2012 mit einer Arbeitslosenquote von 3,4% im Jahresdurchschnitt – gegenüber 2,8% im August 2011 -, gegen Ende 2012 gar mit 3,7%.» Serge Gaillard.

Angesichts dieser Aussagen erlauben wir uns, den Bundesräten und Parlamentariern, die dem ersten Teil der 6. IV-Revision zugestimmt haben, erneut die Frage zu stellen: Wie sollen 17‘000 IV-RentnerInnen in den nächsten sieben Jahren in den Arbeitsmarkt integriert werden?

Invalidenversicherung
Zur 6. IV-Revision (a und b) finden Sie im Teil «Sozialpolitik» zwei Artikel von Ursula Schaffner.

· IV-Renten wieder nach Kosovo

Mit seinem Urteil, dass die Renten der Invalidenversicherung auch nach Kosovo ausbezahlt werden, hat das Bundesgericht entgegen dem Willen von Bundesrat und BSV entschieden. Die Bundesrichter folgten dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das der Ansicht war, dass das mit Kosovo abgeschlossene Sozialversicherungsabkommen weiterhin angewendet werden müsse. Im Dezember 2009 hatte der Bundesrat dieses Abkommen wegen der schwierigen Durchführung von Kontrollen in Kosovo gekündigt. 

KVG
· Initiative für eine öffentliche Krankenkasse

Für die Volksinitiative für eine öffentliche Krankenkasse wurden die erforderlichen  100‘000 Unterschriften bereits gesammelt. Die von einer breiten Koalition (insbesondere SP, Grüne, PdA, CSP, EVP und dem Westschweizer Konsumentenverband) unterstützte Initiative fordert die Schaffung einer öffentlichen Krankenkasse, die über kantonale Agenturen verfügt, welche die Prämien festlegt und einzieht und die 
Zahlungen für die Leistungen ausrichtet. Anders als bei der 2007 abgelehnten Initiative wird die Prämienhöhe nicht von den Löhnen abhängig gemacht. 

· Kosten für Kinderbrillen übernommen?

Der Nationalrat ist auf die von Didier Burkhalter beschlossenen Kürzungen bei der Krankenversicherung zurückgekommen. Mit 109 zu 71 Stimmen hat er entschieden, dass Brillengläser und Kontaktlinsen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wieder von der obligatorischen Krankenversicherung gedeckt werden. Die übrigen Streichungen blieben unverändert. Der Ständerat wird sich noch dazu äussern.
· Managed Care umstritten

Der Entwurf zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes zur Förderung der integrierten Versorgung (Managed Care) ist vom Parlament nach etlichem Hin und Her zwischen den Kammern endlich angenommen worden. Mit einem höheren Selbstbehalt für die freie Arztwahl will Didier Burkhalter den Anstieg der Gesundheitskosten bremsen und 900 Millionen Franken jährlich einsparen.

Beim Managed-Care-Modell sollen die Patienten von A bis Z im selben Netz mit einem Hausarzt und mehreren Spezialärzten behandelt werden. Wer in einem integrierten Netz versichert ist, profitiert von einer geringeren Kostenbeteiligung: Nach Erreichen der Franchise bezahlt er wie heute einen Selbstbehalt von 10 Prozent. Für diejenigen hingegen, die sich für die freie Arztwahl entscheiden, wird der Selbstbehalt auf 15 Prozent angehoben. Der jährliche Maximalbetrag der Kostenbeteiligung beträgt für Versicherte im Managed-Care-Modell 500 Franken, für die anderen 1000 Franken. Im Vergleich zur heutigen Obergrenze von 700 Franken sparen die Managed-Care-Versicherten 200 Franken jährlich, die anderen zahlen 300 Franken mehr. Und dies obwohl die SchweizerInnen bereits heute einen Drittel der gesamten Gesundheitskosten aus der eigenen Tasche bezahlen. Laut einem im Oktober publizierten OECD-Bericht ist diese Kostenbeteiligung nur in Mexiko und in Südkorea höher. Die meisten der von den BürgerInnen selbst bezahlten Kosten entfallen auf Pflegeheime und Zahnärzte. Dahinter folgen die Franchisen und Selbstbehalte.

Die KVG-Reform, die auch Anpassungen beim Risikoausgleich beinhaltet, wird bekämpft werden. Das Referendum wird von den Gewerkschaften und Ärzteverbänden, vor allem der SpezialistInnen (insbesondere FMH, Chirurgen und Zahnärzte), unterstützt. Anfang Dezember wird die SP eine allfällige Unterstützung bekanntgeben. Die Hauptkritik betrifft die Einschränkung der Arztwahl und die Budgetmitverantwortung. Arztpraxen, Spitäler, Kliniken oder Pflegeheime werden verpflichtet sein, in ihrem Versorgungsnetz eine Verantwortung für die Einhaltung des Budgets zu übernehmen. Für die Vertreter des Referendums bedeutet dies, dass rein wirtschaftlichen Zielen zulasten der Versorgungsqualität mehr Bedeutung beigemessen wird. 

AHV
· Erhöhung des Rentenalters der Frauen

Nach der Schwesterkommission des Ständerats hat auch die Kommission für soziale Sicherheit des Nationalrats der Anhebung des Rentenalters der Frauen von 64 auf 65 Jahre zugestimmt. Die parlamentarische Initiative von Erika Forster (FDP/SG) schliesst die Verwendung der dadurch eingesparten rund 800 Millionen Franken für ein flexibleres Rentenalter aus. Dieser von der FDP initiierte Entscheid führt zu 
einem gewissen Unbehagen, hatte Didier Burkhalter (ebenfalls FDP) doch mehrmals erklärt, er wolle künftig bei diesem Geschäft auf den Dialog setzen. Da die Verwendung für kompensatorische Zwecke ausgeschlossen ist, hat die SP bereits angekündigt, sie wolle das Referendum ergreifen. 

BVG
· Herabsetzung des Mindestzinssatzes

Da überall zu lesen ist, dass unsere Pensionskassen vor grossen Problemen stehen, überrascht der Entscheid des Bundesrats zur Senkung des Mindestzinssatzes von 2 Prozent auf 1,5 Prozent niemanden. So tief war der Pensionskassenzinssatz noch nie. Der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für berufliche Vorsorge folgend rechtfertigte die Regierung die Senkung mit der äusserst negativen Entwicklung des Aktienmarkts. Die Gewerkschaften bezeichneten dies als einen Skandal und erinnerten daran, dass der Zinssatz auch nicht angehoben wurde, als die Marktentwicklung sehr positiv war. Andere wehren sich dagegen, dass die zur Sicherung der Pensionskassen getroffenen Massnahmen nur auf dem Buckel der ArbeitnehmerInnen erfolgen sollen. Und wie steht es mit den Verwaltungskosten in der Branche, die jährlich knapp 4 Milliarden Franken betragen?

Und diese Senkung könnte nur ein erster Schritt sein. In einem Interview mit der Zeitung «Sonntag» erklärte die BSV-Vizedirektorin Colette Nova, dass auch der Umwandlungssatz sinken müsse. Im März 2010 hatten die Schweizer StimmbürgerInnen eine Herabsetzung dieses Satzes von 6,8 Prozent auf 6,4 Prozent aber überaus deutlich verworfen. Das BSV wird in einem Anfang 2012 erscheinenden Bericht eine Palette von Massnahmen vorschlagen. Darin werden auch mögliche Massnahmen zu den hohen Vermögensverwaltungskosten und zur Gewinnverteilung bei den Lebensversicherungsgesellschaften vorgelegt werden. 

Laut mehreren Presseartikeln ist eine weitere Massnahme vorgesehen: Das BSV möchte die Verwendung der 2. Säule für den Häuser- oder Wohnungskauf einschränken. Es befürchtet, dass einige Versicherte bei Erreichen des Rentenalters wegen zu tiefer BVG-Renten nicht mehr genug zum Leben haben und auf staatliche Ergänzungsleistungen angewiesen sein werden.

Arbeitslosenversicherung
Per 1. Januar 2012 wird die Höchstdauer zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate erhöht. Im schwierigen Umfeld des starken Schweizer Frankens will der Bundesrat den Unternehmen mehr Planungssicherheit geben. Diese Verordnungsänderung gilt bis zum 31. Dezember 2013.

Im Übrigen fordert die Wirtschaftskommission des Nationalrats eine Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, damit auf Einkommen von über 315 000 Franken ein Solidaritätsbeitrag von 1 Prozent verlangt werden kann. Heute wird ein Solidaritätsprozent auf Einkommen zwischen 126 000 und 315 000 Franken erhoben. Gemäss jüngsten Schätzungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO könnte auf diese Weise die Schuldenlast der Arbeitslosenversicherung um 79 Millionen Franken getilgt werden. Der Bundesrat empfiehlt die Annahme dieser Motion, die von der FDP und der SVP aktiv bekämpft wird. 

Weiter unterstützt der Bundesrat eine parlamentarische Initiative, die Härtefälle für über 55-jährige Arbeitslose und «Invalide» vermeiden will. Für diese beiden Personenkategorien soll die Mindestbeitragszeit zur Erlangung der Höchstzahl von 520 Taggeldern von 24 auf 22 Monate gesenkt werden. Dieser Änderungsvorschlag folgt auf das Inkrafttreten des neuen Arbeitslosenversicherungsgesetzes (am 1. April), das zu «unerwünschten Härtefällen» geführt hat. Es zeigt sich, dass bestimmte Versicherte trotz jahrelanger Erwerbstätigkeit die 24-monatige Beitragszeit nicht erfüllen konnten. Entweder deshalb, weil sie zwischen einem Stellenwechsel einige Tage nicht gearbeitet haben, oder weil sie sich nach Beginn der Arbeitslosigkeit nicht sofort bei der ALV meldeten.

Varia
· Studie zu Stress am Arbeitsplatz

Eine im September publizierte Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft bestätigt, was die meisten von uns bereits festgestellt haben: Die Arbeitswelt wird immer schwieriger. Zwischen 2000 und 2010 ist der Anteil der ArbeitnehmerInnen, die sich bei der Arbeit häufig gestresst fühlen, von 26,6 Prozent auf 34,4 Prozent angestiegen. Und 4 Prozent der Befragten geben an, bei der Arbeit das Gefühl zu haben, emotional verbraucht zu sein.

Weiter zeigt die Studie, dass ein Drittel der Erwerbstätigen (32 Prozent) Medikamente im Zusammenhang mit der Arbeit eingenommen hat! Es handelt sich in erster Linie um die Einnahme von Substanzen, um trotz Schmerzen arbeiten oder um nach der Arbeit schlafen oder abschalten zu können. Eine kleine Minderheit (4 Prozent) konsumiert Substanzen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit.

Stressursachen sind Arbeit in der Freizeit, unklare Anweisungen oder mehr als zehn Stunden dauernde Arbeitstage. Dies alles hat natürlich Kosten, deren Berechnung das SECO aber nicht als nützlich angesehen hat. Es erinnert daran, dass im Jahr 2000 dank Mitarbeitergesprächen die mit stressverursachten Absenzen und medikamentösen Behandlungen verbundenen Kosten auf 4,2 Milliarden Franken geschätzt werden konnten. Die übrigen Kosten für die Wirtschaft, beispielsweise jene, die der IV oder der ALV entstehen, wurden nicht berücksichtigt. Gemäss einer Studie des SECO aus dem Jahr 2003 werden die gesamten menschlichen Stresskosten in der Schweiz auf jährlich rund 10 Milliarden Franken geschätzt. 

· Präimplantationsdiagnostik

Die Vernehmlassung zur bundesrätlichen Vorlage zur Aufhebung des Verbots der Präimplantationsdiagnostik (PID) wurde Ende September abgeschlossen. Das neue Gesetz definiert strenge Rahmenbedingungen, unter denen die PID für Paare mit einer schweren Erbkrankheit zugänglich sein soll. Die Anwendung ausserhalb dieses Rahmens wird unter Strafe gestellt. Verschiedene Behindertenorganisationen (unter anderem insieme und Pro Infirmis) haben sich zu diesem Thema geäussert. Es wurde jedoch keine gemeinsame einheitliche Stellungnahme gefunden. 
Mit der Zulassung der PID besteht die Gefahr, eine bestimmte Vision der Gesellschaft zu fördern, in der das Leben von kranken oder behinderten Personen als nicht gleichwertig zu jenem der übrigen Menschen wahrgenommen werden könnte. Zu befürchten ist auch, dass der gesellschaftliche Druck auf künftige Eltern zunimmt und diese fast zwingt, alles technisch Mögliche dafür zu unternehmen, ein Kind ohne Behinderung oder Krankheit zu bekommen. Rechtfertigt diese Gefahr aber, dass man auf diesen unbestrittenen diagnostischen Fortschritt verzichtet? Rechtfertigt sie, dass den betroffenen Paaren keine andere Alternative als die pränatale Diagnostik und damit im Falle einer sehr schweren Krankheit die Abtreibung zur Verfügung steht? Meiner Meinung nach bleibt diese Frage offen.
Quellen vom 8. August bis 1. November 2011: NZZ, Tages-Anzeiger, L’Hebdo, Le Matin, Le Temps, Medienmitteilungen der Bundesverwaltung.
Übersetzung: Susanne Alpiger
Die IVG-Revision «6b» vor der Debatte im Ständerat

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates 
(SGK-SR) hat die zweite Tranche der 6. IVG-Revision kurz vor den eidgenössischen Wahlen beraten. Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates hat sie 
einiges verändert. Das Plenum des Ständerates diskutiert die «6b» als Erstrat in der Wintersession, noch bevor die Tranche «6a» in Kraft getreten oder die 
5. IVG-Revision ausgewertet ist.
Von Ursula Schaffner, AGILE Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung

Rundum wurden Köpfe geschüttelt und Unverständnis ausgedrückt: Warum debattiert die SGK-SR die 6b unmittelbar vor den Parlamentswahlen 2011? Ist es bewusstes Kalkül, eine für Menschen mit Behinderung derart einschneidende Gesetzesrevision dann zu beraten, wenn die Damen und Herren StänderätInnen ihren Kopf eher bei ihrer Wiederwahl als beim Geschäft haben? Und: Wer würde sich nach dem Wahlwochenende schon für die Überlegungen der 13 Kommissionsmitglieder interessieren? Wie schliesslich wird der Ständerat mit einem guten Drittel neuer Mitglieder in der Wintersession diese weitere IV-Revision anpacken, welche das bisherige Rentensystem grundsätzlich ändern will? Fragen über Fragen, über welche nur spekuliert werden kann.

Statt Spekulationen hier nun die harten Fakten.
Ein neues Rentensystem mit vielen Ausnahmen

Die SGK-SR ist im Grundsatz dem Vorschlag des Bundesrats für ein neues, angeblich lineares Rentensystem gefolgt. Dieses sieht wie folgt aus:

Wie bisher entsteht ein Rentenanspruch für eine Viertelsrente frühestens ab einem IV-Grad von 40 Prozent (Art. 28b Abs. 3). Pro IV-Grad steigt die IV-Rente neu um 2,5 Prozentpunkte. Ab 50 Prozent Invalidität entspricht der IV-Grad schliesslich der Rentenhöhe (Art. 28b Abs. 2). Das heisst zum Beispiel bei 63 Prozent Invalidität beträgt die IV-Rente 63 Prozent, bei 78 Prozent Invalidität 78 Prozent Rente. Erst ab 80 Prozent Invalidität kann der Anspruch auf eine volle Rente entstehen (bisher 70 Prozent), falls die betroffene Person keine Arbeit hat und somit kein Erwerbseinkommen erzielt (Art. 28 Abs. 1bis).

Eine Mehrheit der SGK-SR will das neue IV-Rentensystem nur für neue IV-RentnerInnen einführen.

Für bisherige RentnerInnen sind verschiedene Ausnahmen vorgesehen. Für jene welche unter 55-jährig sind, gilt das bisherige System. Verändert sich jedoch ihr IV-Grad um mindestens fünf Prozent, kommt das neue System zur Anwendung (Schlussbestimmung a. Abs. 1). Falls dies jedoch dazu führt, dass die Rente trotz schlechterem Gesundheitszustand sinkt oder dass die Rente trotz verbessertem Gesundheitszustand steigt, bleibt der Rentenanspruch wie bisher bestehen (Schlussbestimmung a. Abs. 2). – Alles klar?

Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates will die SGK-SR mit diesen Änderungen beim Rentensystem «nur» 70 statt 150 Millionen Franken einsparen.

Rentnerinnen und Rentner, welche im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der «6b» über 55-jährig sind, sollen auf jeden Fall ihre bisherige Rente behalten können.

Weitere Hürde beim Zugang zu Renten

Wie der Bundesrat will auch die SGK-SR eine weitere Hürde beim Zugang zu IV-Renten einführen. Neben den bereits heute bestehenden Eingliederungsmassnahmen müssen Versicherte in Zukunft an medizinischen Behandlungen teilnehmen, wenn diese die Erwerbsfähigkeit wiederherstellen, erhalten oder verbessern können (Art. 28 Bst. b).

Die Behinderten und ihre Organisationen hatten diesen Vorschlag des Bundesrates stark kritisiert. Es sei zu befürchten, dass damit ein Rentenanspruch beispielsweise für Menschen mit einer psychischen Behinderung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben würde, wenn sie etwa eine psychotherapeutische Behandlung besuchten.

Die SGK-SR tritt diesen Befürchtungen mit einem Vorschlag entgegen, welcher zwar gut gemeint, aber schlecht formuliert und wenig brauchbar ist. Sie lautet: «Der Rentenentscheid ist innert zwei Jahren zu fällen, wenn eine medizinische Behandlung im Sinne von Artikel 28 Buchstabe b im Gange ist.» (Art. 28 Abs. 2)
Senkung der Kinderrenten

Die Mehrheit der SGK will wie der Bundesrat die Kinderrenten von 40 auf 30 Prozent der anspruchsauslösenden Erwachsenenrente senken. Eine linke Minderheit möchte die bisherige Regelung beibehalten.

Ob die tonangebende bürgerliche Mehrheit der Kommission wie auch schon der Bundesrat vergessen haben, dass letztes Jahr die Dekade der Armutsbekämpfung angefangen und der Bundesrat eine entsprechende Strategie formuliert hat? Dazu gehört zuallererst die Existenzsicherung und ein guter Start ins Leben – gerade für Kinder. Die Senkung der Renten für Kinder, deren Eltern aus gesundheitlichen Gründen kein Erwerbseinkommen erzielen können, ist kaum im Sinne dieser Strategie.
Interventionsmechanismus

Ein wichtiges und von den Behindertenverbänden unterstütztes Element der «6b» ist der sogenannte Interventionsmechanismus. Dieser Mechanismus definiert, ab welcher Verschuldungsgrenze der Bundesrat mit welchen Massnahmen Gegensteuer geben muss. Ziel: Die Einnahmen und Ausgaben der IV sollen nicht wieder in ein derartiges Ungleichgewicht geraten wie in den vergangenen fünfzehn Jahren. Der Bundesrat schlägt dazu einen Mix aus Erhöhung von Beiträgen und einer Senkung von Leistungen vor, falls der Stand des IV-Fonds während einer bestimmten Zeit unter 40 Prozent einer Jahresausgabe sinkt.

Die SGK-SR hat die vom Bundesrat vorgeschlagene Regel offenbar sehr kontrovers diskutiert. Jedenfalls werden drei verschiedene Minderheitsanträge ins Plenum des Ständerates gebracht.

Die Mehrheit der SGK-SR folgt zwar dem Vorschlag des Bundesrates, will aber die Renten nach fünf Jahren nicht mehr der Teuerung anpassen. Eine linke Minderheit bevorzugt den Vorschlag des Bundesrates. Eine erste bürgerliche Minderheit akzeptiert den Vorschlag des Bundesrates, will jedoch keine Mehreinnahmen, falls der Fonds unter 40 Prozent einer Jahresausgabe sinkt. Eine zweite bürgerliche Minderheit will, falls der Interventionsmechanismus in Gang gesetzt werden muss, die Leistungen der IV rigoros senken und lehnt zusätzliche Einnahmen ab.

Weitere Sparmassnahmen

Wie bereits aus der Vernehmlassungsvorlage bekannt, will der Bundesrat bei den Reisekosten sparen. In Zukunft sollen deshalb nur noch «behinderungsbedingte Mehrkosten» vergütet werden, die im Zusammenhang mit einer medizinischen Behandlung entstehen. Die SGK-SR schliesst sich in diesem Punkt dem Bundesrat an.

Falls jemand auswärts an einer beruflichen Massnahme teilnimmt, soll die IV nach dem Willen der Mehrheit der SGK nur noch die Unterkunftskosten übernehmen, nicht aber die Kosten für die Verpflegung. Damit geht die SGK über den Leistungsabbau des Bundesrates hinaus.

Schliesslich will die SGK-SR wie der Bundesrat den Zugang zur Hilflosenentschädigung (HE) beim Bedarf an lebenspraktischer Begleitung einschränken. Und dies, obwohl viel weniger Personen diese Form von HE beziehen, als vom BSV bei der Einführung im Jahr 2004 vorausgesagt. Die Kosten liegen somit ebenfalls weit unter den erwarteten Beträgen.
Gesamteinschätzung

Die Gesamteinschätzung der IV-Revisionsvorlage 6b durch die Behinderten und ihre Organisationen fällt durchzogen aus. Zwei Erfolge sind zu verzeichnen. Dennoch bleibt der Geschmack dieser Revision bitter und die «6b» in der vorgeschlagenen Form unverdaulich.

Die Erfolge:

Wollte der Bundesrat ursprünglich mit der «6b» jedes Jahr 800 Millionen Franken zu Lasten der Betroffenen einsparen, beläuft sich dieser Betrag vor der Debatte im Ständeratsplenum noch auf 250 Millionen Franken. 

Eine grosse Verbesserung soll es für bisherige Rentnerinnen und Rentner geben: Sie sollen ihre bisherigen Renten behalten können.

Die Wermutstropfen: 

Die IV produziert bereits ab diesem Jahr Überschüsse. Damit kann das Defizit fortlaufend ausgeglichen werden und in naher Zukunft können die Schulden der IV an die AHV zurückbezahlt werden – ohne Revision «6b». Dennoch will die Mehrheit der SGK-SR wie der Bundesrat weiter sparen und Leistungen abbauen. Insgesamt bezahlen ausschliesslich die IV-RentnerInnen die Zeche für vergangene Fehler von Politik und Wirtschaft. Und dies, obwohl die Renten weder heute noch in Zukunft Existenz sichernd sind. Es kommt zu einer starken Ungleichbehandlung von bisherigen und neuen RentnerInnen.

Der Umbau des Rentensystems ist für die Normalbürgerin, den Normalbürger kaum nachvollziehbar. Die IV-Stellen müssten in Zukunft verschiedene Systeme nebeneinander anwenden, mit Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen. Das bedeutet nichts anderes als ein weiterer, teurer Ausbau der Verwaltung.

Unternehmen und Arbeitsplätze für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, welche «ihre Restarbeitsfähigkeit verwerten» sollen, sind nirgends in Sicht. Die «6b» wird somit vor allem zu einer Kostenverschiebung führen.
Die «6b» ist trotz der Vorschläge der SGK-SR für Menschen mit Behinderung nicht akzeptabel.

Link zur Fahne «6b», wie sie vom Ständerat am 19. Dezember 2011 diskutiert wird: http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/S1%20D.pdf 
Liegt der Teufel im Detail? – Die Verordnung zur «6a»

In der Frühlingssession 2011 hat das eidgenössische Parlament die erste Tranche der 6. IVG-Revision verabschiedet («6a»). Wie die einzelnen Bestimmungen genau zu verstehen und anzuwenden sind, wird in der Verordnung 6a festgelegt. Mitte November will der Bundesrat diese verabschieden. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses kennen wir somit die definitive Fassung noch nicht; einzelne Hinweise liegen jedoch vor.
Von Ursula Schaffner, AGILE Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung
Zum Assistenzbeitrag

Auf den 1. Januar 2012 wird der Assistenzbeitrag als neue IV-Leistung eingeführt. Er steht jenen zu, welche einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben, volljährig sind und zu Hause leben. Der Assistenzbeitrag wird zusätzlich zur Hilflosenentschädigung ausbezahlt. Wer die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt und einen Assistenzbeitrag beantragen möchte, muss sich an die zuständige IV-Stelle wenden. Diese klärt den Umfang des Assistenzbeitrags, gibt Informationen ab und zahlt den festgelegten Betrag aus.

Minderjährige müssen neben den bereits erwähnten Bedingungen eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Regelmässig eine Regelklasse besuchen, oder eine Berufsausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt machen, oder während mindestens 10 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt nachgehen, oder im Rahmen des Intensivpflegezuschlags einen Bedarf von mindestens sechs Stunden pro Tag haben.

Volljährige Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und einer Hilflosenentschädigung haben ebenfalls Anspruch auf einen Assistenzbeitrag, wenn sie entweder einen eigenen Haushalt führen, oder eine Berufsausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt machen, oder einer Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt nachgehen, oder bereits als Minderjährige einen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag hatten aufgrund eines Intensivpflegezuschlags für mindestens sechs Stunden pro Tag.

Die Pro Infirmis-Stellen in den Kantonen beraten Menschen in der ganzen Schweiz, welche zu Hause mit Assistenz leben möchten.

Die Schlussbestimmung a. der IVG-Revision 6a

Die Schlussbestimmung a. der IVG-Revision 6a gab unter Menschen mit Behinderung und mit chronischen Krankheiten sowie ihren Organisationen sehr viel zu reden. Sie ist unverständlich formuliert und überlässt den IV-Stellen einen sehr grossen Ermessensspielraum bei der Anwendung. Gestützt auf die Schlussbestimmung werden die IV-Stellen die Renten von Menschen mit Schleudertraumata, mit somatoformen Schmerzstörungen und wohl auch mit vielen psychischen Krankheiten aufheben. – Leider wird die Verordnung hier keine Klärung bringen, welche Krankheiten und Behinderungen mit der Schlussbestimmung gemeint sind. Die ominöse Schlussbestimmung der Gesetzesrevision ist darin nicht erwähnt. 

Pauschalen für Hörgeräte

Bereits Mitte 2011 wurde ein Systemwechsel bei der Vergütung von Hörgeräten eingeführt. Seither werden Hörgeräte nur noch über Pauschalen abgegolten. Pauschalen wären eigentlich bereits aufgrund des bisherigen Gesetzes möglich gewesen, sie wurden jedoch nicht angewendet. Mit einem Forschungsprojekt will das BSV untersuchen, ob und wie sich die Preise für die Hörgeräte aufgrund der Pauschalen verändern.

Neu wird in der Verordnung geregelt, wann das mit der 6a eingeführte Beschaffungsinstrument der Ausschreibung zum Zug kommt.

IV-Gutachten: Wirkung der neuen Massnahmen noch offen

Wie die Schweizer Invalidenversicherung zu fairen Verfahren und unabhängigen Gutachten kommt. Eine Standortbestimmung.
Von lic.iur Anna Arquint, Rechtsdienst Behindertenforum und lic.iur. Georg Mattmüller, Geschäftsführer Behindertenforum Basel – Dachorganisation der Behinderten-Selbsthilfe in der Region Basel

Das Sozialversicherungsrecht ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht, d.h. die Versicherung hat den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären (Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG 43), ohne dabei an die Anträge der Parteien, z.B. des Versicherten, gebunden zu sein. Die medizinischen Abklärungen sollen objektiv und fair sein und erfolgen durch die Medizinischen Abklärungsstellen MEDAS, die vom Bundesamt für Sozialversicherungen BSV im Generellen und von den IV-Stellen im konkreten Fall beauftragt werden. In den letzten Jahren hat sich ein regelrechter Gutachtermarkt entwickelt, zumal der Bedarf an medizinischen Gutachten stetig wächst. Das Vergütungsvolumen beträgt rund 40 Millionen Franken im Jahr, ein einzelnes Gutachten kostet pauschal 9000 Franken. Einzelne Gutachterstellen haben jährlich Aufträge in Millionenhöhe.

Mit dem steigenden Bedarf nach medizinischen Gutachten wächst die finanzielle Bedeutung, welche die Aufträge der Versicherer für die einzelnen MEDAS und Gutachter hat. Dies bringt deren verstärkte Abhängigkeit von den jeweiligen Auftraggebern mit sich. Gewisse Gutachter leben (fast) vollständig von der Gutachtertätigkeit und nicht von einer eigenen ärztlichen Praxis. Die Gutachterstellen beschäftigen zuweilen sogenannte fliegende Gutachter (meist aus Deutschland), die Gutachten erstellen, ohne eine Berufsausübungsbewilligung in der Schweiz zu haben. Es fehlt ein geregeltes Beauftragungsverfahren sowie eine unabhängige Kontrolle der Vergabe und der Gutachtenqualität.

Die beschriebenen Umstände stellen die Unabhängigkeit der Tätigkeit der Gutachterstellen und der Gutachter in Frage: Es besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen versicherungsfreundlicher Begutachtung und wirtschaftlicher Abhängigkeit. Die Kritik der Versichertenanwältinnen und -anwälte war und ist entsprechend deutlich: Die MEDAS in der ganzen Schweiz beurteilten Geschädigte meist sehr hart; eine faire und objektive, also im zusammenfassenden Sinne unabhängige Abklärung und Beurteilung sei oft nicht gegeben. Es scheine vermessen, im Rahmen der heutigen gesetzlichen und faktischen Ausgangslage die fachlich-inhaltliche Weisungsunabhängigkeit von Begutachtungen anzunehmen.
Im Februar 2010 erstatteten der emeritierte Professor Jörg Paul Müller und der Rechtsanwalt Johannes Reich ein Rechtsgutachten. Dieses hatte die Vereinbarkeit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Abklärungspraxis der medizinischen Begutachtung mit Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK zu prüfen. Das Rechtsgutachten ist zum Schluss gekommen, dass «die gegenwärtige Ausgestaltung des Verfahrens zur Beurteilung von Leistungsansprüchen gegenüber der Invalidenversicherung im Hinblick auf das grosse Gewicht der von den MEDAS erstellten [medizinischen] Gutachten dem Anspruch auf ein faires Verfahren (Art.6. EMRK) nicht genügt», es fehlen dem Verfahren jene Elemente, die «eine echte prozessuale Chancengleichheit» ermöglichen.

In der Folge befasste sich das Bundesgericht im September 2010 an Hand eines konkreten Einzelfalls mit den Argumenten des Rechtsgutachtens von Müller/Reich. Das Bundesgericht bekräftigte dabei die Unabhängigkeit der IV-Stellen, und damit auch die Unabhängigkeit der MEDAS als ausführende Organe. Dennoch nahm es in drei Punkten eine Änderung der Rechtsprechung vor:

1. Die Gutachten sollen neu per Zwischenverfügung angeordnet werden und damit eigenständig anfechtbar sein.

2. Die Versicherten haben vorgängig zur Begutachtung neue Mitwirkungsrechte.

3. Die (kantonalen) Gerichte können neu selber Gutachten in Auftrag geben.

Die bundesgerichtlich angeordneten Massnahmen verbessern die Situation insofern, als dass versicherte Personen neu die Gutachteranordnung anfechten können und ihnen der Katalog der Gutachterfragen vorgängig zur Stellungnahme zu unterbreiten ist. Weiter können Gerichte in Zukunft ein MEDAS-Gutachten als fachlich ungenügend bewerten und unabhängig von der IV-Stelle ein gerichtliches Gutachten bestellen. Das BSV ist zudem aufgefordert Richtlinien zu erlassen, die die Unabhängigkeit der Gutachten gewährleisten.

Das neue Verfahren wird bereits angewendet, die Parteien sind aktuell dazu angehalten, sich auf einen Gutachter oder eine Gutachterin zu einigen. Es gibt auch bereits Fälle der gerichtlichen Anordnung von weiteren medizinischen Gutachten. Die administrativen Fragen wie die Zuteilung des Gutachterauftrages nach dem Zufallsprinzip sowie eine Tarifdifferenzierung bei der Abgeltung der Gutachterberichte, die die falschen Anreize der Pauschalvergütung vermeiden könnte, sind laut BSV aktuell noch in Ausarbeitung. Es ist daher zu früh, aus Sicht der Praxis gegenwärtig ein Fazit zur Situation zu ziehen.
Gleichstellung
Veranstaltung vom 3. Dezember in Bern annulliert 

Die für den 3. Dezember in Bern geplante öffentliche Diskussionsveranstaltung zum Thema «Recht auf Arbeit» wird wegen der sehr geringen Zahl von Anmeldungen abgesagt. Auf der Website www.3Dezember.ch finden Sie einen Überblick über die übrigen Veranstaltungen, die zum Internationalen Tag der behinderten Menschen vorgesehen sind. 

Die für den 3. Dezember zuständige DOK-Arbeitsgruppe wird prüfen, ob es sinnvoll ist, für das Jahr 2012 wieder eine zentrale Veranstaltung zu planen und zu organisieren.
Diskriminierung von Behinderten soll strafbar werden

Der Regierungsrat Basel-Landschaft unterstützt einen parlamentarischen 
Vorstoss von IVB-Vorstandsmitglied Georges Thüring. Der Vorstoss verlangt ein strafrechtliches Verbot der Diskriminierung von Menschen mit Behin-derungen.
Von Marcel W. Buess, Präsident IVB Behindertenselbsthilfe beider Basel

Die Bundesverfassung verbietet, dass jemand wegen seiner Herkunft, Rasse, Geschlecht, Alter, Sprache, sozialen Stellung, Lebensform, religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert wird. Strafrechtlich abgesichert ist diese Verfassungsgarantie allerdings nur bezüglich Rasse, Ethnie oder Religion. Gegen Diskriminierungen wegen körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung gibt es keine Strafnorm. Dies ist sachlich nicht gerechtfertigt und soll mit einer Standesinitiative korrigiert werden. Der Bund wird gebeten, das Strafgesetzbuch entsprechend zu ergänzen. Ende August 2011 hat der Baselbieter Regierungsrat eine entsprechende Vorlage an das Kantonsparlament (Landrat) überwiesen.

Unhaltbare Rechtsungleichheit

Menschen mit einer Behinderung werden durch das Strafgesetz nicht ausreichend geschützt. Sie sind somit rechtlich benachteiligt. Dies zeigte sich bei der Plakatkampagne des Bundesamtes für Sozialversicherung im Herbst 2009. Damals wurde mit fragwürdigen und irreführenden Aussagen wie: «Behinderte kosten uns nur Geld» oder «Behinderte sind dauernd krank» operiert. Die IVB Behindertenselbsthilfe beider Basel empfand diese äusserst unglückliche Kampagne als klar diskriminierend und erstattete Strafanzeige; diese wurde allerdings durch die Staatsanwaltschaft 
Basel-Stadt mangels Strafbestimmung auf den Zivilweg verwiesen. Immerhin führten die Anzeige und der Protest vieler Betroffenen zum Stopp der Plakatkampagne. Die IVB verzichtete in der Folge auf die Anstrengung eines Prozesses. Dieser Fall hat auf exemplarische Weise gezeigt, dass das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot von behinderten Menschen im Unterschied zur Rassendiskriminierung strafrechtlich nicht abgesichert ist. Es stand für die IVB deshalb ausser Frage, dass diese rechtliche Benachteiligung von behinderten Menschen behoben werden muss.

Anpassung des Strafgesetzes 

Auf Initiative der IVB reichten ihre beiden Vorstandsmitglieder und Parlamentarier Georges Thüring im Landrat (BL) und Dr. med. André Weissen im Grossen Rat (BS) gleichlautende Vorstösse ein, welche die beiden Regierungen zur Lancierung einer entsprechenden Standesinitiative verpflichten, mit welcher die eidgenössischen Räte eingeladen werden, das Schweizerische Strafgesetzbuch mit einem neuen Artikel 261ter (Diskriminierung Behinderter) zu ergänzen:

«Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung zu Hass oder Diskriminierung aufruft, wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung von Behinderten gerichtet sind, wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt, wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Behinderung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert, wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Behinderung verweigert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»

Basel lehnt ab, Baselland stimmt zu

Der als Antrag formulierte Vorstoss von André Weissen wurde vom Grossen Rat am 2. März 2011 mit 41 gegen 21 Stimmen an die Basler Regierung überwiesen. Diese nahm aber aus formaljuristischen Gründen und mit dem Hinweis, wonach das Mittel der Standesinitiative nicht über Gebühr ausgereizt werden dürfe, leider im ablehnenden Sinne Stellung. Erfreulicher verlief das Geschäft hingegen im Kanton Basel-Landschaft. Der Regierungsrat befürwortete das Anliegen und der Landrat überwies die von Thüring eingereichte Motion am 31. März mit 68 zu 9 Stimmen. Nachdem die Motion einen verpflichtenden Charakter hat, stellte die Überweisung einen verbindlichen Auftrag des Parlamentes zur Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage dar. Diese wurde am 30. August dem Parlament zugeleitet. Das Geschäft wird nun an einer der kommenden Landrats-Sitzungen traktandiert und dann in aller Form verabschiedet werden. Anschliessend findet die offizielle Einreichung bei der Bundesversammlung statt. Es liegt danach in der Kompetenz der eidgenössischen Räte zu entscheiden, ob sie auf dieses Anliegen eintreten wollen und wie die gewünschte Ergänzung des Schweizerischen Strafgesetzbuches konkret zu erfolgen hat. Der Regierungsrat hält in seiner Vorlage übrigens fest: «In rechtlicher Hinsicht wirft die Motion keine Fragen auf. Eine solche Strafnorm ist zulässig.»

Erst ein Etappensieg

Eine echte gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen können wir dann erreichen, wenn bestehende Rechtsungleichheiten konsequent behoben werden. Mit der geforderten Anpassung des Strafrechtes geht es schliesslich auch um die präventive Wirkung einer solchen Strafbestimmung und um die entsprechende Sensibilisierung der Bevölkerung. Die erwähnte Plakatkampagne hat sehr deutlich gezeigt, dass diesbezüglich ein Handlungsbedarf besteht. Mit der Baselbieter Standesinitiative ist ein wichtiges Etappenziel erreicht. In einem nächsten Schritt müssen nun die am 23. Oktober 2011 gewählten National- und Ständeräte überzeugt werden. Dazu braucht es den politischen Druck und eine überzeugende Lobbyarbeit aller Behindertenorganisationen. Die IVB zählt auf die entsprechende Unterstützung.

Beschwerde wegen Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten

Wer eine Teilzeitstelle hat und wegen einer Krankheit oder Behinderung auf 
IV-Leistungen angewiesen ist, wird gegenüber Personen mit einer Vollzeitstelle benachteiligt.
Von Ursula Schaffner, AGILE Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung

Die Ungleichbehandlung rührt daher, dass das Bundesgericht bei der Festlegung des IV-Grades von Personen mit teilzeitlicher Erwerbstätigkeit die sogenannte gemischte Methode anwendet. Bei dieser Methode wird einerseits die zumutbare bezahlte Arbeit berücksichtigt, andererseits jene, die unbezahlt geleistet und entsprechend tief bewertet wird.

Frauen besonders betroffen

Häufig sind es Frauen, welche Teilzeit arbeiten und dies oft in Branchen und in Positionen mit tieferen Löhnen als ihre männlichen Kollegen. In der übrigen Zeit erbringen sie vielfältige Leistungen, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde: Haushalten, Kinder- und Altenbetreuung, Nachbarschaftshilfe, Vereinsarbeit usw. Frauen sind deshalb von der Praxis des Bundesgerichts besonders betroffen.

Procap in Strassburg

Um bei dieser ungerechten und ungerechtfertigten Diskriminierung endlich etwas in Bewegung zu bringen, hat Procap eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg eingereicht. Es ist zu hoffen, dass die RichterInnen in Strassburg die Praxis des höchsten Schweizer Gerichtes rügen. Dann müsste die Schweiz ihre Bemessungsmethode anpassen.
«Gleichstellung im Alltag»: Teilnahme an Elternabenden

Dank des technologischen Fortschritts hat sich der Alltag Gehörloser und Hörbehinderter in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. Die Gebärdensprache wird zunehmend anerkannt, und wir können zur Vereinfachung der Kommunikation auf Gebärdensprache-DolmetscherInnen zurückgreifen. 
Dennoch ist nichts garantiert. Es gibt noch viel zu verbessern, damit Gleichstellung Realität wird.

Von Eva Hammar, Medienverantwortliche, Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB)
Ein Tag beginnt
Heute muss ich früh aufstehen, da ich an eine Sitzung in Lausanne fahre. Wie immer vibriert mein treuer und unerlässlicher Wecker, der an meinem Kissen befestigt ist, genug stark, um mich selbst aus dem Tiefschlaf zu wecken.
Dank meinem Smartphone kann ich mir beim Frühstück die neuesten Nachrichten des Tages und die in der Nacht eingegangenen E-Mails zu Gemüte führen. Dies ersetzt das Radio, das ich nicht hören kann.
Es ist Zeit aufzubrechen! Ich steige auf mein Velo und flitze zum Bahnhof. Dort schaue ich auf der Anzeigetafel, ob mein Zug rechtzeitig und auf dem gewohnten Geleise abfährt. Ich springe in den Zug und hoffe, dass es während der Reise keine unvorhergesehenen Ereignisse gibt: Die Durchsagen im Zug werden immer noch nicht visuell angezeigt. Ich bin schon in unangenehme Situationen geraten, da ich die nur mündlich angekündigten Änderungen nicht mitbekommen habe. Zum Glück gibt es an diesem Morgen keine Überraschungen und mein Zug kommt wie geplant in Lausanne an. So treffe ich rechtzeitig zur Sitzung am Lausanner Sitz des SGB ein. 

An diesem Morgen nehmen Gehörlose und Hörende an der Sitzung teil, die die Gebärdensprache nicht gut beherrschen. Dank dem Gebärdensprache-Dolmetscher, der an allen «gemischten» Sitzungen anwesend ist, funktionieren die Diskussion und die Kommunikation problemlos.

Ein Rückschritt beim Recht auf Informationszugang
Die Mittagspause nutze ich, um der Klassenlehrerin meines fünfjährigen Jungen ein SMS zu senden und sie zu fragen, wie es mit der Reservation eines Gebärdensprache-Dolmetschers für den nächsten Elternabend aussieht. Seit dem Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) im Jahr 2004 müssen öffentliche Schulen die Kosten für Dolmetscher übernehmen, wenn gehörlose Eltern solche benötigen. 

Zu meiner grossen Überraschung antwortet sie, dass der Direktor ihr leider mitgeteilt habe, dass sie keinen diplomierten Dolmetscher mehr beiziehen könne wie üblich, sondern eine Person, die als «Kommunikationshilfe» arbeitet! Ich finde dies merkwürdig, aber bevor ich reagiere, frage ich bei meinen gehörlosen KollegInnen nach. Eine von ihnen hatte bereits mit dieser Kommunikationshilfe zu tun. Es handelt sich um einen Herrn ohne Dolmetscherdiplom, der sich in der Gebärdensprache nicht einmal korrekt ausdrücken kann! 

Verdutzt frage ich mich, weshalb diese Person für Dolmetschaufgaben eingesetzt wird? Man sagt mir, dass sie ganz einfach weniger koste als ein diplomierter Dolmetscher. Ich bin schockiert. Ich werde so rasch wie möglich mit der Lehrerin meines Sohnes Kontakt aufnehmen, um ihr meine Sicht der Dinge darzulegen.
Ein echter Beruf, der eine Hochschulbildung erfordert!

Bei diesem Gespräch erkläre ich ihr, dass die Gebärdensprache eine eigenständige Sprache ist. Weiter erläutere ich, dass der Dolmetscherberuf eine Tätigkeit ist, die zunächst einmal die perfekte Beherrschung der Gebärdensprache (deren Erwerb im Allgemeinen gleich lange dauert wie der mündliche Erwerb irgendeiner Sprache) sowie eine universitäre Bildung erfordert, um die Dolmetschtechniken zu erlernen (ca. zwei Jahre). Deshalb ist es logisch, dass die Tarife für die Leistungen der Gebärdensprache-DolmetscherInnen jenen anderer professioneller DolmetscherInnen entsprechen. 

Aus diesem Grund kann ich nicht akzeptieren, dass man eine «Kommunikationshilfe» beauftragt, die nicht in der Lage ist, die am Elternabend gemachten Aussagen richtig und vollständig zu übersetzen. 

Einsparungen auf dem Buckel der Gehörlosen und Hörbehinderten
Der Lehrerin tut es schrecklich leid: Der Direktor hat die Anweisung von oben erhalten, aus Kostengründen keine professionellen DolmetscherInnen mehr zu beauftragen. 

Als sie mein niedergeschlagenes Gesicht sieht, will sie mir einen Gefallen tun und sagt: «Sie müssen nicht an den Elternabend kommen. Ich kann Ihnen ja zusammenfassen, was gesagt wurde». Trotz ihrer offensichtlichen guten Absicht verstehe ich die Welt nicht mehr: Habe ich nicht mehr das Recht, gleichberechtigt am Elternabend einer Genfer öffentlichen Schule teilzunehmen? Muss ich mich mit einer Zusammenfassung der Informationen begnügen, während die anderen Eltern das Recht auf eine vollständige Information haben? 

Empört über diese Diskriminierung gebe ich der Lehrerin zu verstehen, dass mir diese Lösung gar nicht passt und ich mich gegenüber den anderen Eltern ausgegrenzt fühle. Bereitwillig sagt sie mir, dass sie alles dafür tun wird, damit ich die Dienste eines offiziellen Gebärdensprache-Dolmetschers in Anspruch nehmen kann. 

Happy End… aber für wie lange?

Nach diesem Gespräch hat die Lehrerin mehrmals mit dem Schuldirektor gesprochen, der leider auf seinem Standpunkt beharrt hat. Schliesslich hat sie dank sehr wohlgesinnten Vermittlern und viel Glück Recht bekommen, so dass am Elternabend ein echter Gebärdensprache-Dolmetscher anwesend war. Was für eine Erleichterung! Aber die Freude ist von kurzer Dauer. Tatsächlich steht nicht fest, ob wir an den nächsten Elternabenden wieder von den Diensten eines offiziellen Gebärdensprache-Dolmetschers profitieren können. Es geht also weiter…

Als ich am Abend, immer noch schockiert über diesen Rückschritt bei den Rechten der Gehörlosen, nach Hause komme, rufe ich meine gehörlose Freundin Delphine via Skype an. Dank einer in unseren PCs integrierten Webcam können wir direkt in Gebärdensprache oder schriftlich miteinander kommunizieren. 

Bilanz des Tages
Nach diesem Gespräch ziehe ich Bilanz über diesen Tag. Ich stelle fest, dass mir die technologischen Neuheiten enorm viele Möglichkeiten gegeben haben, um mich auf visuelle Weise zu informieren und zu kommunizieren. Es ist toll, dass ich meine Freunde und Kollegen einfach per SMS, per Skype/Webcam oder per E-Mail kontaktieren kann! Ebenfalls sehr wertvoll sind Hörhilfen, vibrierende Wecker und Leuchtsignale, die uns anzeigen, wenn jemand an der Türe klingelt oder wenn das Baby weint. 

Hingegen stelle ich fest, dass noch zu viele Menschen nicht wissen, wie wichtig die Gebärdensprache und kompetente DolmetscherInnen sind, die Gehörlosen den hindernisfreien Zugang zur Kommunikation und Information ermöglichen. Ich sehe auch, dass noch zu wenige Gehörlose Zugang zu Ausbildungen und Berufen haben, die ihren Wünschen und ihren tatsächlichen Kompetenzen entsprechen. Schliesslich ist der durchschnittliche Prozentsatz der Stellensuchenden bei den Gehörlosen deutlich höher als bei den Hörenden, was nicht akzeptabel ist. Bis die Gleichstellung tatsächlich Realität wird, gibt es also noch viel zu tun.
Anmerkung der Redaktion: Mit dieser Rubrik will AGILE an konkreten Beispielen zeigen, wie Gleichstellung geglückt ist oder wie sie verpasst wurde. Es sollen verschiedene AutorInnen zu Wort kommen. Das Verständnis der AutorInnen von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwingend mit demjenigen von AGILE decken. Haben Sie etwas erlebt, das Sie gerne mit einer interessierten Leserschaft teilen möchten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch).
Übersetzung: Susanne Alpiger
Für eine bessere Anerkennung der Unterschiedlichkeit

Von sich zu sprechen und sich zu beschreiben ist nicht einfach. Welche Informationen sind wichtig? Wie verhindert man, dabei einen überheblichen Eindruck zu machen? Wie verfällt man nicht einem ungesunden Egozentrismus? Mit diesen Fragestellungen im Kopf versuche ich, mein Verständnis des 
Begriffs Gleichstellung darzustellen.

Von Pierre Margot-Cattin, Vizepräsident Gleichstellungsrat Egalité Handicap

Kurze Biografie
Zuerst zu den Fakten. Ich wurde 1964 in Le Locle geboren und absolvierte meine gesamte obligatorische Schulzeit im Internat, d.h. in einem Schulheim für Behinderte. Auf Gymnasialstufe besuchte ich später eine so genannt normale Schule, wohnte aber weiterhin im Internat. In diesem Lebensabschnitt wurde ich mir des Begriffs der Unterschiedlichkeit bewusst. Das Leben in der Gemeinschaft im Internat hat mir aber auch gezeigt, was Solidarität, Teilen und Einsatz für die Interessen der Gruppe bedeuten.
Nach der Wirtschaftsmaturität absolvierte ich ein Rechtsstudium an der Universität Neuenburg und erlangte bald auch das Anwaltspatent. Die Tätigkeit als selbstständiger Anwalt brachte mir viel Befriedigung, aber auch einige Probleme. Ich fühlte mich rasch hin- und hergerissen zwischen der Notwendigkeit, die Interessen meiner Klienten um jeden Preis zu verteidigen, und einem gewissen Gefühl eines Mangels an Menschlichkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Deshalb habe ich mich von der Tätigkeit als Jurist schrittweise gelöst und mich vermehrt Fragen im Zusammenhang mit Interessenvertretung zugewandt, insbesondere im Rahmen der Organisation Procap und anschliessend beim Abenteuer Expo 02. Ich habe mich entschlossen, an der Universität Neuenburg noch einmal zu studieren und zwar Ethnologie.
Heute unterrichte ich an der Fachhochschule Westschweiz (Hes-so) im Studiengang Soziale Arbeit am Walliser Standort in Siders. Ich beschäftige mich vor allem mit Fragen der sozialen und medizinischen Anthropologie und spezifisch mit der Konzeptualisierung des Begriffs Behinderung und seiner Auswirkungen in der Entwicklung der Kulturen und Gesellschaften. Ich bin verheiratet und Vater eines 8-jährigen Buben. Kleines, nicht ganz bedeutungsloses Detail: Ich wurde mit einer Arthrogryposis multiplex congenita (AMC, einer Gelenksteife) geboren und bin heute mit dem Elektrorollstuhl unterwegs.

Respekt vor Singularitäten
Das Engagement im Gleichstellungsrat Egalité Handicap war für mich eine wichtige Entscheidung. Ich sehe darin eine Gelegenheit, meine im Bereich des Behinderungsbegriffs erworbenen theoretischen Kenntnisse für das Konzept der Singularität zu nutzen. Der Gleichstellungsbegriff ist komplex. Obwohl er von entscheidender Bedeutung ist, um rechtliche Sicherheitsmassnahmen zu errichten und 
Diskriminierungen zu vermeiden, ist er meiner Ansicht nach eine Utopie, nach der wir streben sollten.
Es scheint mir tatsächlich wichtiger zu sein, das Recht auf Unterschiedlichkeit und auf Singularität zu unterstreichen, als eine vollständige Gleichstellung zwischen den Menschen zu erreichen. Dabei droht nämlich die Gefahr einer Nivellierung und Uniformisierung der Gesellschaft. Hingegen läuft meiner Meinung nach eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der Nichtbeachtung des Rechts auf Unterschiedlichkeit den Grundprinzipien klar zuwider, die im Rahmen der Menschenrechte anerkannt und teilweise in unserer Bundesverfassung übernommen wurden. 

Aus dem Anspruch auf Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung leitet sich auch die Möglichkeit ab, Massnahmen zur positiven Diskriminierung einzuführen, um diejenigen Bevölkerungsgruppen zu fördern, die ohne diese besonderen Massnahmen ihre Rechte nicht ausüben können.

Künftige Baustellen
Im öffentlichen Verkehr, im Bauwesen und in den Arbeitsbeziehungen mit dem Bund sind nach dem Inkrafttreten des BehiG deutliche Fortschritte feststellbar. Die Hauptproblematik in Bezug auf eine echte Anwendung und Beachtung des gesetzlichen Rahmens liegt meiner Ansicht nach aber im Missverhältnis zwischen dem bestehenden Gesetzesrahmen und der Wahrnehmung (Repräsentation) von Behinderung in der Mentalität der Schweizer Bevölkerung. 

So liegt mein erster Handlungsschwerpunkt in der Einführung einer echten Gleichstellungspolitik und einer Handlungsstrategie, die auf allen politischen Ebenen unseres Landes entwickelt wird. Mit gezielt auf die politischen Partner und allgemein auf die Bevölkerung zugeschnittenen Sensibilisierungsmassnahmen soll eine Mentalitäts-Änderung erreicht werden. Und zwar so, dass die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit normal wird, und es für eine moderne Gesellschaft inakzeptabel wird, dass Diskriminierungen aufgrund von Ungleichbehandlungen geschehen. 

Die Diskussion über die Gleichstellung sollte Eingang finden in alle Schweizer Haushalte beispielsweise über eine breite Präsenz in den Medien. Wir müssen uns darauf konzentrieren, auf die Probleme der Menschen mit Behinderung im Alltag jede Woche neu hinzuweisen oder in Erinnerung zu rufen, sei es in der Werbung oder in den Medien. Gleichzeitig müsste eine solche Sensibilisierungskampagne gezielt bei der konkreten, politischen Umsetzung durch Politiker und Behörden lanciert werden. Auf diese Weise würden sich sowohl Politik als auch Bevölkerung schrittweise bewusst, dass Ungerechtigkeit und Diskriminierung nicht tolerierbar sind. Meiner Meinung nach bringt die Einwirkung auf die Mentalität der Schweizer Bevölkerung mehr als die Verstärkung eines Gesetzesrahmens, der häufig zu wenig gut oder überhaupt nicht beachtet wird.
Die Vernehmlassung und rasche Verabschiedung des UNO-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist ein vorrangiges Ziel. Die UNO-Konvention deckt den Alltag der Menschen mit Behinderung umfassend ab und sieht einen allgemeinen Schutz für die Beachtung einer vollständigen gesellschaftlichen Partizipation vor. Die geltende schweizerische Gesetzgebung hingegen ist in zahlreichen Alltagsbereichen lückenhaft und kann keine volle Gleichstellung garantieren. Der Bereich der privaten Arbeitsbeziehungen insbesondere muss klar angepasst und weiterentwickelt werden. 

In seiner Ausgestaltung und Philosophie sieht das UNO-Übereinkommen eher ein Verbot unterschiedlicher Behandlung als ein Recht auf Gleichstellung vor. Dies ist im Sinn der Anerkennung des Rechts auf Unterschiedlichkeit und eine klare Botschaft im Hinblick auf die Entwicklung einer diskriminierungsfreien Gesellschaft. Dieser Text ist ein auf internationaler Ebene einmütig anerkanntes Instrument. Die Schweiz kann nicht anders, als einem international anerkannten Begehren zu folgen, das auf der Grundlage von Reflexionsgruppen basiert, in denen erstmals Menschen mit Behinderung direkt beteiligt waren.
Übersetzung: Susanne Alpiger
Arbeit

«Mitgefühl und nicht Druck stärkt psychisch Erkrankte»

Der Basler Psychologe Niklas Baer leitet die Fachstelle für psychiatrische Rehabilitation der Kantonalen Psychiatrischen Dienste Baselland. Er beschäf​tigt sich seit Jahren mit Arbeitsintegration von Menschen mit psychischen Stö​rungen. Im Auftrag des BSV forschten Baer und sein Team u.a. nach den Ursa​chen der «Invalidisierungen aus psychischen Gründen» (2009) und untersuch​ten in der Studie «Schwierige Mitarbeiter» (2011) die Probleme von Menschen mit psychischen Störungen am Arbeitsplatz.
Ein Interview mit Niklas Baer von Marie Baumann*

Ihre Studien zeigen immer wieder markante Defizite der Invalidenversicherung im Bereich der Integration von psychisch Erkrankten. Trotzdem heisst es aus dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) stets lapidar, dass die Studienresultate die Ausrichtung der jeweils gerade aktuellen IV-Revision bestätigten. Liest man beim BSV die von Ihnen erstellten Studien überhaupt…?
Niklas Baer (NB): Ja, die Studien werden gelesen, wobei ich zunehmend den Ein​druck habe, man wäre froh, sie würden nur im BSV gelesen und sonst von nieman​dem. Auf der praktischen Ebene der IV-Stellen sind die Fachleute jedoch sehr inte​ressiert und dankbar für Untersuchungen, die sich ernsthaft und auch kritisch mit ih​rem anspruchsvollen Berufsalltag auseinandersetzen.

Die Vorstellung, dass sich Menschen mit psychischen Erkrankungen «einfach mal zusammenreissen» sollten, ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Sind solche Wil​lens-Appelle bei der beruflichen Integration von psychisch erkrankten Menschen hilf​reich?
NB: Wenn man jemandem sagt, er solle sich zusammenreissen, macht man das Ge​genüber klein. Und das ist das Gegenteil von dem, was man anstrebt in der berufli​chen Rehabilitation: Man sollte den Betroffenen ja Kraft geben, ihnen etwas zu​trauen, Verständnis und Mitgefühl empfinden für ihre leidensbedingte Extraleistung, die sie bringen müssen. Ich glaube, dass Mitgefühl stark macht, nicht Druck. Druck und Willens-Appelle sind vor allem ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Wenn jemand psychisch krank ist, Defizite hat und leidet, dann belastet dies das Gegenüber. Man kann mit dieser Belastung auf vielfältige Weise umgehen: Man kann sich darauf einlassen (die anspruchsvollste Variante) oder man kann sie abwehren, wenn man sie nicht erträgt. Diese Abwehr kann unterschiedlich aussehen: Man kann psychi​sches Leiden verleugnen («Das gibt es nicht, das sind alles Arbeitsscheue und Scheininvalide, die sollen sich zusammen reissen»), man kann es klein machen («Jeder hat mal eine Krise») oder man kann irgendeinen Schuldigen suchen. Haupt​sache, die Betroffenheit wird dadurch geringer. Das sind alles verständliche Strate​gien, wie man mit der «Bedrohung» durch psychisches Leiden umgehen kann. Nicht in Ordnung wäre es aber, wenn eine solche Haltung in einem professionellen Umfeld wie der beruflichen Eingliederung zum Tragen käme.

In der beruflichen Rehabilitation wird seit einigen Jahren weniger auf Defizite fokus​siert, sondern auf Ressourcen, also darauf, was jemand trotz gesundheitlicher Beein​trächtigung (noch) kann – ist diese Strategie erfolgreich?
NB: Diese Sichtweise hilft vor allem den Helfenden selbst, damit sie sich nicht mit der Not auseinandersetzen müssen, aber weniger den Klienten. Menschen, die psychiatrische Behandlung und Eingliederungsangebote in Anspruch nehmen, tun dies, weil sie krankheitsbedingte Defizite haben, die sie daran hindern, sozial und beruflich das zu leisten, was sie eigentlich leisten könnten, wenn sie gesund wären. Sie kommen nicht wegen ihrer Ressourcen zu uns. In vielen Einrichtungen der Psy​chiatrie und des so genannten Behindertenwesens sind jedoch die Defizite zuwenig präzise bekannt.

Wenn ich einem psychisch kranken Menschen helfen will, dann muss ich seine sub​jektiven und objektiven Probleme möglichst präzise kennen – erst dann können wir gemeinsam überlegen, wie man diese am Arbeitsplatz am besten kompensieren kann. Beim Paraplegiker schaut man auch zuerst auf sein Defizit (Lähmung) und kompensiert dieses so gut wie möglich (Rollstuhl). Ich glaube, dass wir bei psychisch kranken Menschen noch viel stärker Kompensationsmöglichkeiten entwickeln sollten – sehr viele psychisch Kranke könnten besser funktionieren, wenn die Arbeitsumge​bung vermehrt an ihre Behinderung angepasst wäre.

Wie sieht eine Arbeitsplatzanpassung für jemanden mit einer psychischen Erkran​kung aus?
NB: Das konkreteste Beispiel einer Arbeitsplatzanpassung, das ich je erlebt habe, betraf einen Mitarbeiter mit einer paranoiden Schizophrenie, der in einem Gross​raumbüro gearbeitet hat. Da er sich immer wieder vergewissern musste, dass in sei​nem Rücken keine Gefahr droht, hat er sich ständig umgedreht. Das fanden die an​deren Mitarbeitenden merkwürdig, und auch seine Leistung litt darunter – ganz zu schweigen von seinem Befinden. Der Vorgesetzte liess dann hinter dem Arbeitsplatz des betroffenen Mitarbeiters eine Trennwand einziehen und die Situation entspannte sich merklich.

Bauliche Anpassungen sind bei psychischen Problemen aber wohl eher die Aus​nahme…
NB: Bei Mitarbeitenden, die an einer Persönlichkeitsstörung leiden, sind oft die Beziehungen am Arbeitsplatz betroffen. Dabei sind sich sowohl Vorgesetzte wie auch Mitarbeiter normalerweise nicht im Klaren darüber, dass es sich bei diesem «schwierigen» Verhalten um eine psychische Störung handelt. Die Folgen sind eine starke Verunsicherung auf allen Seiten und massiver Ärger. «Arbeitsplatzanpas​sung» könnte in diesem Fall heissen, dass deutlicher als üblich informiert wird. Chef und Team müssen wissen, dass es sich nicht um moralisches Versagen, sondern um eine Behinderung handelt («Er kann nicht anders», «Er meint das nicht so», «Er sagt solche Dinge, weil er Angst hat, den Anforderungen nicht zu genügen»). Wenn wir wissen, dass jemand ein Problem hat, können wir mit mehr Verständnis auf diese Person reagieren. Da die sozialen Beziehungen für Mitarbeiter mit Persönlichkeits​störungen zudem meistens Stress bedeuten, wäre es auch hilfreich, wenn sie ab und zu alleine arbeiten könnten.

Die wenigsten Arbeitgeber kennen sich mit psychischen Erkrankungen aus und bräuchten Unterstützung und Beratung. Sind die Arbeitgeber dazu bereit?
NB: Seitens Arbeitgeber und Mitarbeiter ist die Bereitschaft für konkrete Beratungen sehr gross – vor allem zu Beginn der Problemsituation und solange sie noch nicht völlig überfordert und ausgebrannt sind. Die in der Untersuchung «Schwierige Mitar​beiter» erfassten belastenden Problemsituationen dauerten ja knapp drei Jahre, das heisst, alle Beteiligten haben über eine lange Zeit Energie und Nerven investiert, um das Problem zu lösen. Auch aus praktischer Erfahrung scheinen mir die Arbeitgeber über längere Zeit sehr offen für Hilfestellungen und wären oft auch bereit, einiges zu investieren, was helfen könnte.

Umso ernüchternder ist das Studienergebnis, dass nur ein geringer Anteil der Vorge​setzten von der IV – sofern diese überhaupt einbezogen wurde – ausreichend prä​zise beraten wurde. Dass die IV so selten einbezogen wurde – und auch künftig so selten kontaktiert worden wäre – hängt damit zusammen, dass psychische Störun​gen nur dann als Störungen erkannt werden, wenn sie sich in einem ganz spezifi​schen oder sehr befremdlichen Symptom äussern, sei es in schweren Zwängen, ma​nischem Verhalten, offensichtlichen Denkstörungen etc. Wenn sich die psychischen Probleme aber vor allem auf der zwischenmenschlichen Ebene in einem «schwieri​gen» Verhalten zeigen, werden sie als schlechter Wille ausgelegt. In diesen Fällen wird die IV entsprechend nicht kontaktiert.

Weitere Gründe liegen darin, dass die IV als zu bürokratisch oder als inkompetent wahrgenommen wird. Bezüglich Arbeitsplatzanpassungen ist demnach sicher viel Potential vorhanden – die IV könnte künftig kompetenter, frühzeitiger und unkompli​zierter beraten, und die Arbeitgeber könnten häufiger externe Unterstützung beizie​hen. Die Teams jedenfalls sind laut den Studienergebnissen deutlich entlastet, wenn der Vorgesetzte externe Hilfe holt: Sie ärgern sich weniger über den belasteten Mitar​beiter und zeigen mehr Hilfsbereitschaft und Mitgefühl.

Warum sollte ein Arbeitgeber eigentlich jemanden mit einer psychischen Erkrankung einstellen/nicht entlassen?
NB: Zum einen wird er sonst nicht genügend MitarbeiterInnen finden (50 Prozent der Bevölkerung haben irgendwann in ihrem Leben eine psychische Störung – Krisen, Probleme und Krankheiten gehören einfach zum Leben und gehen in vielen Fällen auch wieder vorüber); zum anderen sagen psychische Probleme an sich nicht viel über die Leistungsfähigkeiten aus. Ausserdem wissen die Arbeitgeber meist nichts von der psychischen Störung der Bewerber und last but not least sind viele psychisch belastete Menschen sehr nette und besonders treue Mitarbeiter, die für ihren Arbeit​geber alles geben. Mitarbeiter, die schon einmal psychisch sehr gelitten haben, sind nicht selten sozial, intellektuell und emotional sehr kompetent, und sie verstehen, dass man Fehler machen kann, haben viel Verständnis – das sind Mitarbeiter, die für Vorgesetzte sehr angenehm sein können.

Arbeitgeber, welche psychisch Kranke einstellen, sollten sich jedoch bewusst sein, dass Schwierigkeiten auftreten können und unbedingt eine kompetente Begleitung verlangen. Die gibt es heute erst vereinzelt, aber mit zunehmender Nachfrage wird sich auch die Qualität im Coaching-Business verbessern.

Wir haben einige Male die «Normalisierung» von psychisch Kranken angesprochen – z.B. durch Druck oder «Training». Ist das überhaupt realistisch?
NB: Wenn man «Normalität» mit psychischer Gesundheit gleichstellt, dann sind psy​chisch Kranke natürlich nicht «normal». Psychisch Kranke oder zwischendurch mal Erkrankte wären normal, wenn ein Bewusstsein dafür bestehen würde, dass die meisten von uns schon psychische Probleme hatten oder haben. Man kann gewisse Symptome (Angstsymptome o.ä.) therapeutisch so wegtrainieren, dass sie sich we​niger behindernd auswirken. Auch Medikamente sind bei gewissen Störungen und Situationen sehr hilfreich. Es gibt Patienten, die nur mit Medikamenten überhaupt arbeitsfähig sind. Und es gibt schliesslich Psychotherapien – aber die haben selten einen genügend starken Fokus auf die Arbeit. Man kann also einiges tun, aber «Normalität» herstellen kann man nicht. Schwerere psychische Erkrankungen sind Extrem-Erfahrungen, danach ist nichts mehr «normal». Das heisst jedoch nicht, dass solche Menschen nicht wieder arbeiten und ihren Platz in der Gesellschaft finden können.

Was antworten psychisch kranke Menschen auf die Fragen: Was wünschen Sie sich bezüglich Arbeitsintegration? Was befürchten Sie?
NB: Psychisch Kranke wollen arbeiten, ihren Teil beitragen, nützlich sein und sich kompetent fühlen können – wie die mehr-oder-weniger-Gesunden auch. Aber sie haben extrem viel Angst. Diese Angst geht oft auf frühere Erfahrungen am Arbeits​platz zurück, als diese Menschen die gewohnte Leistung nicht mehr erbringen konn​ten, als sie schon erkrankt waren, dies aber niemand bemerkte und die Erkrankung auch nicht behandelt wurde. Hinzu kommt, dass eine psychische Krankheit einen Menschen grundlegend verunsichert, auch wenn die Symptome stabilisiert sind – man ist einfach nicht mehr derselbe wie zuvor. Hauptängste der Betroffenen sind, dass sie den Anforderungen und dem Druck nicht mehr gerecht werden, zu viele Fehler machen, einen Rückfall erleiden oder auf Ablehnung stossen. Hier wird ihnen viel zu wenig geholfen, beispielsweise werden diese Dinge in der psychiatrischen Behandlung viel zu selten aufgegriffen. Mit mehr Selbstvertrauen könnten mehr psy​chisch Kranke arbeiten.
Niklas Baer, besten Dank für dieses Interview.
*Dieses Interview mit Niklas Baer hat Marie Baumann auf ihrem Blog http://ivinfo.wordpress.com publiziert. Die Autorin schreibt in diesem Blog über die Invalidenversicherung, Behinderung und gesellschaftliche Themen. Sie hat die AGILE-Weiterbildung «Politische Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung» absolviert.
Verkehr

BehiG-Fristverlängerung knapp abgewehrt

Beinahe unbeachtet von den Medien hat der Nationalrat am letzten Tag der Herbst-Session einen bemerkenswerten Entscheid gefällt. Der Entscheid ist vor allem für Gehbehinderte und RollstuhlfahrerInnen von grosser Bedeutung.
Von Beat Schweingruber, Fachstelle Behinderte und öffentlicher Verkehr BöV

Mit 97:93 Stimmen hat der Nationalrat am 30. September 2011 eine Motion von SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen knapp angenommen. Die Bernerin fordert den Bundesrat auf, auf die geplante Fristverlängerung im Behinderten-Gleichstellungsgesetz (BehiG) zu verzichten.
Jährlich 5 bis 10 Millionen Franken «sparen»

Bekanntlich gibt das BehiG den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (öV) eine Frist bis Ende 2023, um ihre Bauten, Anlagen und Fahrzeuge behindertengerecht zu machen. (Für Fahrgastinformation und Billettautomaten gilt eine Frist bis Ende 2013, diese wird nicht in Frage gestellt.) Als Finanzhilfen stellte das Parlament 300 Millionen zur Verfügung, verteilt auf die 20 Jahre von 2004 bis 2023.

Nun hatte der Bundesrat schon lange die Absicht, zwecks Sparens die Anpassungsfrist um ganze 15 Jahre zu verlängern, d.h. von 2023 auf 2038. «Gespart» würden damit jährlich 5 bis 10 Millionen Franken. Obwohl die Hauptakteure in diesem Spiel, nämlich die Kantone und die Transportunternehmen, die Fristverlängerung in der Vernehmlassung mehrheitlich ablehnten, hielt der Bundesrat an seinem Vorhaben fest.
27 Jahre warten auf behindertengerechten öV

Aus Behindertensicht wäre die Fristverlängerung eine Katastrophe. Der Druck, die Anpassung vor allem der Infrastrukturen (Bahnhöfe, Haltestellen) anzupacken, wäre dann weg, die Luft draussen, und viele Projekte würden auf die lange Bank geschoben. Behinderte müssten ab heute 27 Jahre warten, bis die Transportketten geschlossen wären. Deshalb hat Nationalrätin Kiener Nellen ihre Motion eingereicht, welche den Bundesrat auffordert, auf die unsinnige Sparübung auf dem Buckel der Behinderten zu verzichten. Erstaunlicherweise war der Bundesrat dann sogar bereit, die Motion anzunehmen. Ohne Gegenantrag der SVP (Bortoluzzi) wäre die Motion damit stillschweigend angenommen gewesen. So aber musste darüber abgestimmt werden.

Ja im Nationalrat – Motion im Dezember im Ständerat

Die Annahme (also der Verzicht auf die Sparübung) ist bedenklich knapp ausgefallen, trotz einigem Lobbying seitens der Behindertenverbände. Dass die SVP fast geschlossen Nein stimmte, war vorauszusehen. Weniger aber, dass die FDP es ihr gleichtat. Sehr bemerkenswert ist auch, dass die Grünliberalen (alle drei) und die BDP (vier von fünf) die Sparübung durchziehen wollten. Die CVP war gespalten, aber mehrheitlich auf der Seite der Behinderten. Nur SP und Grüne stimmten makellos. Wären da nicht vier SVP-ler positiv ausgeschert – die Katastrophe wäre eingetreten. 

Die Stimmung bei den bürgerlichen Parteien scheint klar zuungunsten der Behinderten gekippt zu sein. Im Dezember muss die Motion noch das Votum des Ständerats überstehen.
Mitteilungen der Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr

Die Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr (BöV) gibt vierteljährlich ihre Nach​richten heraus. Sie berichtet darin über die neusten Entwicklungen im Bereich behinder​tengerechter öffentlicher Verkehr. 

http://www.boev.ch 

Bildung

Gefragt ist eine umfassendere Sichtweise der Politik
Der bundesrätliche Entscheid zum Abbau bei der Berufsbildung von Jugendlichen mit Behinderung darf nicht gleichgültig lassen, sei es in persönlicher, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Hinsicht. Nötig sind Überlegungen zu den Mechanismen, die im Rahmen des IVG wirken, und eine umfassendere Sichtweise der Politik.
Von Catherine Corbaz, Verantwortliche Bildung und berufliche Integration, AGILE

Seit einiger Zeit frage ich mich, ob unsere PolitikerInnen zu einer Gesamtsicht fähig sind. 

Als ausgebildete Ökonomin weiss ich, dass:

· Bildung eine Investition ist,
· Humankapital ein Produktionsfaktor wie Arbeit und Geldkapital ist,
· vom Arbeitsmarkt ausgeschlossene Personen auch:

· Kosten für die Versicherungen und das Staatsbudget verursachen
· Kosten im Gesundheitsbereich auslösen
· und dass der Ausschluss vom Arbeitsmarkt Transfers zu anderen Bereichen mit sich bringt: Einige der Ausgeschlossenen werden ärmer, ungebührliches Verhalten kann zunehmen etc. Diese Transfers stellen ebenfalls Kosten dar.

Wenn ich von einer gesellschaftlichen Sicht ausgehe, weiss ich auch, dass:

· die Arbeit eine Einkommensquelle und ein Faktor für Identitätsbildung und gesellschaftliche Integration ist,
· die Qualität der beruflichen Integration mit dem Ausbildungsniveau zusammenhängt. Je besser die Ausbildung, desto nachhaltiger wird die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, etc. 

· der Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt die psychische Gesundheit wahrscheinlich beeinträchtigt. Der Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Arbeitslosigkeit ist umfassend nachgewiesen worden.

Und ich weiss auch, dass die Gesellschaft ein System ist: Jede Handlung hat Auswirkungen auf einen anderen Teil des Systems. Veränderungen sind nicht linear, und die Beziehungen zwischen den Systemen sind komplex. Ein Beispiel: Der Staat kürzt die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung. Die Ausgaben sinken, die Arbeitslosigkeit auch, aber die Zahl der Personen, die sich an die Sozialdienste wenden, nimmt zu und damit steigen die Ausgaben der Gemeinden. 

Aus staatlicher Sicht logische Argumentation
Mit dem Entscheid des BSV zur Beschränkung des Zugangs zur Berufsbildung der IV und zur Praktischen Ausbildung von INSOS zeichnet sich ein ähnlicher Mechanismus ab. Nur denjenigen mit einer ECHTEN Chance, im ersten, d.h. im nicht geschützten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, wird die berufliche Grundbildung finanziert.

Das BSV muss sparen. Dafür kürzt es die Ausgaben für die Berufsbildung der Jugendlichen mit Behinderung. Das Budgetdefizit sinkt. Aber die Personen ohne Ausbildung finden sich in geschützten Strukturen wieder, die der IV Kosten verursachen. Daher stellt sich die Frage: Handelt es sich wirklich um eine Einsparung?
Zudem sind die Personen, die nicht von diesen Massnahmen profitieren, wahrscheinlich weniger glücklich. Denn eine Arbeit im ersten Markt ist für Menschen mit Behinderung oft sehr befriedigend (vgl. Berichte von Betroffenen in den Medien). Ein grosser Teil der Ausgeschlossenen wird noch demotivierter und kränker. Dies wirkt sich wiederum auf die Krankenversicherungskosten aus. Da Zahlen über diese Transfers fehlen, anhand derer man wüsste, ob die Gesamtbilanz der Sozialversicherungen am Ende positiv oder negativ ist, frage ich mich, ob sich diese Massnahmen tatsächlich lohnen. Ich vermute, dass der Staat das, was er auf der einen Seite gewinnt, auf der anderen wieder verliert. Anders gesagt – ich verstehe die Logik und den Sinn dieser Massnahmen nicht. Oder handelt es sich um einen «unausgesprochenen» Abbau?

Daher stellen sich verschiedene Fragen: Wie kann man sich ausbilden und integrieren, wenn man keinen Zugang zu einer anerkannten beruflichen Grundbildung hat? Wie bekommt man eine Chance auf eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt, wenn man keine Ausbildung machen kann? Wie kann man wissen, ob jemand eine echte Chance hat, eine Stelle zu finden, wenn diese Person keine Ausbildung machen und keine Kompetenzen erwerben kann? Nach welchen Kriterien geschieht dies?

Als Ausbilderin weiss ich, dass eine Ausbildung – manchmal erstaunliche – Wirkungen auslösen kann. Manche können (wieder) zu beträchtlicher Motivation finden, dem Wort «Arbeit» einen Sinn geben, wenn sie endlich den zu ihnen passenden Beruf finden und erlernen. Bildung, einschliesslich der Grundbildung, hat nicht nur die Arbeit zum Ziel. Sie ist eine Bereicherung, ein Zugang, eine Öffnung zur Welt.

Den Zugang zur Bildung aus Rentabilitätsgründen zu beschränken ist kleinlich. Und wenn dies Personen mit Behinderung betrifft, ähnelt dies (organisierter?) Ausgrenzung!
Für eine umfassende Sichtweise der Politik
Eine Gesamtsicht fehlt hier ganz klar. Wo sind die Politikerinnen und Politiker, die in der Lage sind, zu abstrahieren? Ein umfassendes Modell für soziale Sicherheit vorzuschlagen? Über eine Gesamtschau über die Ausgaben und Einnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden verfügen? Die fähig sind, sinnvolle Massnahmen für die berufliche Integration und Bildung vorzuschlagen?

Wie jeder Velofahrer weiss ich, dass man tief über den Lenker gebeugt Gefahr läuft, die nächste Kurve zu übersehen. Wenn man sie sieht, ist es zu spät, um zu bremsen und den Sturz in den Abgrund zu verhindern. Also, meine Damen und Herren Politiker, heben Sie Ihren Blick!
Übersetzung: Susanne Alpiger
E-Learning: ein Erfolg für die Teilnehmenden! 

Im November 2009 wurde die E-Learning-Weiterbildung «Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung» gestartet. Im April dieses Jahres endete das Fachseminar und wurde anschliessend intern eingehend evaluiert. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse dieser Evaluation.

Von Catherine Corbaz, Bereichsleiterin Bildung, AGILE

Die Evaluation wurde mit Fragebögen durchgeführt, die den TeilnehmerInnen während der Weiterbildung punktuell ausgehändigt worden waren, zudem mit einem abschliessenden umfangreichen Fragebogen und Gesprächen mit den Unterrichtenden, der Projektleiterin und der Zentralsekretärin von AGILE. 

Die Weiterbildung zielte darauf ab, grundlegende Kenntnisse über das politische System und die gesellschaftliche Situation behinderter Menschen zu vermitteln, die kommunikativen Fähigkeiten zu stärken und die Teilnehmenden zu ermutigen, eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Weiter sollten Selbstbestimmung und Empowerment gefördert werden.

Erreichte Ziele
Die folgenden Zahlen zeigen den Erfolg der Weiterbildung auf individueller Ebene:

· 14 von 18 TeilnehmerInnen (80 Prozent) haben die Weiterbildung beendet.
· Von diesen haben neun Personen während der Weiterbildung ein Projekt realisiert. Ein Projekt war im April 2011 noch in der Umsetzungsphase. Zwei Projekte wurden teilweise realisiert, zwei weitere mussten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

· Fast alle TeilnehmerInnen haben die Konzepte autonomes Leben, Selbstbestimmung und Selbstvertretung integriert.

Eines der Ziele von AGILE war auch, den Nachwuchs intern und bei den Mitgliedern zu fördern. Das Ergebnis hier ist eher negativ. Drei bis vier Teilnehmende haben sich in die Aktivitäten von AGILE eingebracht (beispielsweise Präsidentenkonferenz), zwei schreiben regelmässig für unsere Zeitschrift. 

Und abgesehen von den Zahlen
Den Teilnehmenden und Unterrichtenden fiel vor allem auf, dass jeder vom anderen lernen konnte. Es wurden Hindernisse überwunden, und trotz des Arbeitens aus Distanz entstand ein Gefühl der Zugehörigkeit. Zu den wichtigsten Resultaten gehört, dass im Laufe der Weiterbildung ein besseres Verständnis der eigenen Behinderung und für andere Behinderungen gewachsen ist. Die zunehmende gegenseitige Unterstützung wurde sehr geschätzt. In manchen Momenten lernten die Teilnehmenden in den Diskussionsforen auf der Internet-Plattform sogar mehr als mittels der eigentlichen Kursinhalte. Sie chatteten auch mit ExpertInnen; dieser «Live»-Kontakt wurde sehr positiv beurteilt.

Diese Weiterbildung ermöglichte eine bessere Sensibilisierung und Kenntnis der einzelnen Behinderungen, eine Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens sowie eine grundlegende Verbesserung der Kenntnisse der Behindertenorganisationen, der Kommunikationsinstrumente sowie der Herausforderungen der Gleichstellung und der Konzepte des autonomen Lebens.

Dieses Bewusstwerden der Unterschiedlichkeit und gemeinsamer Empfindungen trotz der unterschiedlichen Behinderung ist grundlegend. Denn nur mit diesem In-Worte-fassen, diesem Austausch und dem gegenseitigen Zuhören kann unter Menschen mit Behinderung und durchaus auch mit anderen Gruppen der Zivilgesellschaft Solidarität und Kooperation entstehen.
Die E-Learning-Weiterbildung mit nur zwei Präsenzveranstaltungen hat die Vorteile des Fernunterrichts aufgezeigt. Die Teilnehmenden konnten ihre Lernzeit auf ihre persönlichen Bedürfnisse und auf ihre Behinderung abstimmen. Die meisten von ihnen mussten aus gesundheitlichen Gründen eine mehr oder weniger lange Zeit pausieren und konnten nach der Wiederaufnahme der Weiterbildung die verpassten Module nachholen und die Diskussionen nachlesen, ohne spezifische Anpassungen oder Ergänzungen anzufordern. In herkömmlichen Weiterbildungskursen fehlt diese Flexibilität meistens.

Obwohl eine politische Sensibilisierung im weitesten Sinne (Politik, Partei, auf Ebene der Gemeinde, des Wohnorts etc.) stattgefunden hat, hat diese nicht unbedingt zu einem breiteren Engagement geführt. Die Teilnehmenden haben verstanden – was auch als Erfolg zu werten ist -, dass ein politisches Engagement nicht so einfach ist, wie man meint. Sie sind sich der Komplexität des demokratischen Systems und der Welt der Behindertenorganisationen bewusst geworden. Dies ist bereits ein grosser Schritt. Andererseits kann sich die Behinderung auch auf die Flexibilität und Verfügbarkeit auswirken und ein Engagement in Vereinen und/oder in der Politik einschränken.

Zukunft dieser Weiterbildung
An seiner Oktober-Sitzung 2011 hat der Vorstand von AGILE beschlossen zu prüfen, eine ähnliche Weiterbildung in der Romandie anzubieten. Für ein weiteres Angebot in der Deutschschweiz ist es noch zu früh, da AGILE das Thema vertiefen und sich eine Verknüpfung mit dem Thema Nachwuchs überlegen möchte – ein Thema, das auch für unsere Mitglieder wichtig ist.
Übersetzung: Susanne Alpiger
«Sprichst du mit mir?»

Der Sprachforscher Henner Barthel kritisiert das klassische Kommunikationsmodell mit Sender, Botschaft und Empfänger als zu eng. Auf der Basis seiner Forschung hält er fest, dass alle behinderten Menschen auch in der Kommunikation behindert seien. Stimmt das? Teil 2 der Artikelserie zu Kommunikation von «agile – Behinderung und Politik». 
Von Denise von Graffenried, Pfarrerin

«Wenn ich heute an Kongressen teilnehme, stehe ich manchmal alleine da, obwohl ich Leute kennen würde. Heute kommt es auf meine Tagesverfassung an, ob ich in Kontakt trete», sagt Stephan Hüsler. Der 49-jährige Innerschweizer ist aufgrund seiner, im Erwachsenenalter erlittenen Behinderung, unerwarteten Herausforderungen ausgesetzt.

In seinem ursprünglichen Beruf im Dienstleistungssektor hat er gelernt, Signale bewusst auszusenden: Anzug und Krawatte zieht er für Kongresse ganz selbstverständlich an. Er formuliert klar und differenziert. «Wäre meine Behinderung nicht dazwischen gekommen, hätte ich Karriere gemacht», sagt er und man glaubt ihm sofort. Der vierfache Vater ist extravertiert und kommuniziert gern. Trotzdem fällt es ihm manchmal schwer, sich in ein Gespräch einzubringen. 

Stephan Hüsler hat als erwachsener Mensch Rehabilitation erlebt, ihm wurden Hilfestellungen gereicht, um mit seiner Behinderung den Alltag neu organisieren zu können. Kein Thema war in diesem Prozess die Kommunikation, obwohl ihm völlig klar ist, dass in diesem Punkt eine markante Veränderung stattgefunden hat.

Meine Interview-Fragen orientieren sich an den Aussagen von Sprachforscher Henner Barthel. Es ist mein Ziel, im Gespräch mit einzelnen Personen zu prüfen, ob stimmt, was Barthel schreibt. Zeigen sich die Grenzen in der Kommunikation, die Barthel beschreibt, im Alltag von behinderten Menschen? Um es gleich vorweg zu nehmen: Einige Aussagen von Stephan Hüsler haben mich insofern überrascht, weil ich gleiche Kommunikations-Schwierigkeiten in Zusammenhang mit ganz anderen Behinderungsarten kenne. Die Art der Behinderung scheint offenbar unwichtig zu sein. Das Resultat der Kommunikation ist das gleiche Gefühl von Nicht-dazu-zu-gehören.

Henner Barthel schreibt, dass die Sprache als zielgerichtete Tätigkeit von jeder Behinderung beeinflusst wird. Und dies auch dann, wenn die Behinderung sich wie bei Stephan Hüsler erst im Erwachsenenalter als langsame Erblindung entwickelt. Das Wörterbuch im Kopf, die Grammatik im Gedächtnis und auch die Sprechorgane haben sich nicht verändert. Verändert hat sich die einzelne Gesprächssituation. Wie kann ein Mensch ein Gespräch planen, wenn ihm wichtige Informationen fehlen, die ihm früher mühelos zur Verfügung standen? Wie kann er lernen, sich diese fehlenden Informationen zu beschaffen, wo sind Grenzen? Bemerkenswert finde ich, dass Hüsler betont, dass es auf seine Tagesform ankomme, ob er z.B. an einem Kongress mit Menschen spreche oder nicht. Wenn er es aber nicht schaffe, fühle er sich einsam. Seine Behinderung wird so zu seiner ganz persönlichen Angelegenheit. Er braucht eine Extra-Portion Anstrengung für etwas, das nach gängiger Vorstellung nicht von seiner Behinderung betroffen sein sollte.

Immer freundlich bleiben
Ein behinderter Kollege, der für den 49-Jährigen zum Vorbild wurde, hat ihn gelehrt, immer, unter allen Umständen, freundlich zu bleiben. Ein behinderter Mensch könne unverhofft auf Mitmenschen angewiesen sein. «Gut, wenn er seine Aussenbeziehungen pflegt und auch die grotesken Bemerkungen zu seiner Behinderung erträgt», sagt Stephan Hüsler. Nur wenn Kinder spotten, fehlt ihm manchmal die nötige Distanz zur eigenen Person. Denn er lässt sich nicht auf seine Behinderung reduzieren.
Der heutige Student an der Hochschule für Soziale Arbeit in Olten kann sich auf seine frühere, berufliche Kommunikationstätigkeit im Verkauf abstützen: Er kann vor Leute hinstehen und seine Sache sagen. Heute nutzt er diese Fähigkeit privat für seine Familie, beruflich während einer Neuausrichtung und auch für sein behindertenpolitisches Engagement. Stephan Hüsler ist überzeugt, dass gerade in der Behindertenpolitik und Interessenvertretung mit Konzilianz und Flexibilität mehr zu erreichen ist als mit forderndem und aggressivem Verhalten.

Gespräch mit mehreren Personen

In meinem ersten Artikel («C’est le ton qui fait…» oder doch nicht? in «agile – Behinderung und Politik 3-2011) habe ich beschrieben, dass der Sprachforscher Henner Barthel fordert, dass das Geschehen rund um die Kommunikationstätigkeit untersucht wird. Ein Gespräch, wenn mehrere Personen beteiligt sind und spontan geregelt wird, wer wann das Wort ergreift ist kompliziert. Barthel führt drei Konventionen in der Kommunikationstätigkeit auf:
1. Der Sprecher wendet sich dem nach ihm Sprechenden zu.

2. Wer zuerst das Wort ergreift, spricht als nächster.

3. Der Sprecher spricht weiter, wenn niemand anders zu sprechen beginnt.

Diese drei Regeln sind hierarchisch geordnet. 

Erst wenn die entsprechenden Signale fehlen, wird es einem Menschen bewusst, dass es irgendwo hapert – und eventuell auch, wo es hapert. Wer z.B. die Mimik von Menschen nicht lesen kann, hat einen Gesprächsnachteil, den er aber vielleicht übers Ohr kompensiert. Natürlich entwickelt jeder einzelne Strategien, um mit dieser Situation umzugehen. Solange er kompensieren kann, läuft alles rund. Zu dumm nur, dass der behinderte Mensch dabei die ganze Leistung erbringt und sich überfordert.
Erblindung als Herausforderung

Stephan Hüsler bestätigt die Beobachtung und Einschätzung von Henner Barthel: Hüsler weiss, dass behinderte Menschen als dünnhäutig oder unbedarft wahrgenommen werden. Wie von selbst schiebe sich die Behinderung zu sehr in den Vordergrund. Weil er nicht sehe, ob er oder ein anderer angesprochen werde, reagiere er manchmal zu rasch. Er gebe sich Mühe, sein natürliches Engagement im Zaum zu halten. Manchmal sei der Mensch neben ihm und nicht er angesprochen. Täglich trainiert Hüsler seine Ohren, damit sie gerade in der Kommunikationstätigkeit seine Augen noch besser kompensieren können. Im Gegensatz zu anderen Menschen, die mit fortschreitendem Alter weniger hören, hört er mehr und genauer.

Artikel-Serie zu Kommunikation
Denise von Graffenried schreibt für «agile – Behinderung und Politik» Beiträge zu Kommunikation von Menschen mit Behinderung. Wo geht Kommunikation über das Bereitstellen von technischen Hilfsmitteln hinaus und welche Behinderung zieht welche Not-wendigkeiten nach sich? Eine Erkenntnis aus dem Interview mit Stephan Hüsler ist, dass Konferenzen und Tagungen für behinderte Menschen auch auf ihre sozialen Interaktionen hin bedacht werden müssen.
Quelle: Henner Barthel, «Einführung in die Pathopsycholinguistik», 1992, Werner J. Röhrig Verlag St. Ingbert
Behindertenszene

Mehr als ein Symbol

Die Wahl von Christian Lohr in den Nationalrat ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Anliegen von Menschen mit Behinderungen im neuen Parlament 
besser vorankommen. Ein Kommentar zu den eidgenössischen Wahlen 2011.

Von Oswald Sigg, Dr. rer. pol., ehemaliger Bundesratssprecher, Autor

Der freundlichen Bitte der «agile»-Redaktion, das neue Parlament danach zu beurteilen, «welche Chancen gewisse für Menschen mit Behinderung wichtige Geschäfte und politische Themen haben dürften», kann ich wenigstens teilweise entsprechen. Hoffen darf man immer und es ist jedenfalls unbestritten, dass auch die neue Legislatur der eidgenössischen Räte sozialpolitisch relevante Anliegen und Forderungen auf der Traktandenliste haben wird, die übrigens nicht allein für behinderte Menschen wichtig sein sollten, sondern sowohl für alle Mitglieder des Parlaments wie auch für die ganze Bevölkerung. Was steht denn unter diesem Titel für die kommenden Sessionen an:

· IVG-Revision 6b: die Behindertenverbände sind gegen einen weiteren Leistungsabbau von jährlich 300 Millionen Franken.

· IV-Gutachten bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen: Hier schlagen die Behindertenverbände in einem Positionspapier Lösungen vor, die die Qualität der Gutachtertätigkeit, die externe Kontrolle der IV und den Einfluss der behandelnden Ärzte verbessern soll.
· Die Öffnung des Assistenzbeitrags: die Kinder mit Geburtsbehinderung sollen in Bezug auf die Spitex-Leistungen den Erwachsenen gleichgestellt werden.

· Die Revision des Behindertengleichstellungsgesetzes.

· Die Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention.

· Die Anpassungsfrist im öffentlichen Verkehr an die Bedürfnisse Behinderter:  beim Ausbau des behinderungsfreien öffentlichen Verkehrs zu sparen, ist unsinnig und kontraproduktiv. 

· Der Abbau der beruflichen Massnahmen in der Invalidenversicherung: der Zugang zu einer beruflichen Grundausbildung muss auch und gerade für Jugendliche mit einer Behinderung garantiert werden.
Diese Geschäfte gehören zweifelsohne zu den wichtigen Fragen der Sozialpolitik, welche das neue Parlament in den kommenden vier Jahren zu beantworten haben wird. Jetzt aber anhand der neuen Zusammensetzung der eidgenössischen Räte zu extrapolieren, ob sich in diesen Dossiers markante Veränderungen gegenüber deren zuweilen schleppenden Behandlung durch das bisherige Parlament abzeichnen, wäre ein etwas gewagtes Unterfangen. Solche Voraussagen sind umso weniger vertretbar, als sich aufgrund der Wahlen vom 23. Oktober 2011 auf der Ebene der 
Fraktionsstärken zwar einiges verändert hat, es aber aufgrund der vielen Neubesetzungen noch gar nicht absehbar ist, ob, wie und wo sich das künftige Parlament hin bewegen wird. Und die zweiten Wahlgänge für den Ständerat sind noch nicht überall erfolgt. 

Allerdings haben in Bezug auf den Nationalrat die Wahlen doch eine sozialpolitisch relevante Gewichtsverschiebung in der grossen Kammer gebracht. Hierunter ist in erster Linie hervorzuheben, dass die Wählerinnen und Wähler den seit nunmehr 20 Jahren dauernden Aufstieg der SVP gestoppt haben. Allein im Nationalrat erzielte die SVP – mithin jene Partei, die in den vergangenen Jahren weniger Sozialpolitik im Sinn des Wortes, als vielmehr eine beispiellose Hetzkampagne gegen Sozialhilfeempfänger, IV-Rentnerinnen, Flüchtlinge, Ausländerinnen und alle übrigen Randständigen dieser Gesellschaft betrieb – erstmals seit 20 Jahren keinen Zuwachs mehr, sondern sie verlor nicht weniger als acht Sitze. Auch mit ihrem Sturm auf das Stöckli wird die SVP diesen Verlust nicht mehr wettmachen. Am zweitmeisten Sitzverluste im Nationalrat hat die FDP zu verzeichnen. In die Waagschale der – sagen wir’s mal so – sozialpolitisch konservativen Kräfte SVP und FDP müssen aber auch die neun Sitze der BDP gelegt werden. Und bei den sozialpolitisch fortschrittlichen Gruppen sind Verluste und ein kleinerer Gewinn zu verzeichnen: so verloren die Grünen fünf Sitze und die CVP deren drei, während anderseits die SP im Nationalrat drei Sitze mehr besetzt und ihre Vertretung im Ständerat vermutlich ausbauen kann. Die allfällige sozialpolitische Qualität des vermeintlichen Wahlgewinners (plus neun Sitze), der GLP, ist noch zu wenig erkennbar.

Auf eine mehr als symbolische und viel mehr als zahlenmässige Veränderung im Parlament möchte ich zum Schluss hinweisen. Es ist die Wahl des Contergan-behinderten CVP-Politikers Christian Lohr in den Nationalrat. Diese Wahl ist von zentraler Bedeutung für die schweizerische Politik. Denn Menschen mit Behinderungen sollen sich nicht nur aktiv politisch betätigen, sie sollen auch in die Parlamente und in die Regierungen gewählt werden. Christian Lohr wird im Bundeshaus eine soziale Realität verkörpern, die dort nicht annähernd ihrem gesellschaftlichen Anteil gemäss vertreten ist. Hoffen wir, dass in diesem Sinne das neue Parlament den mehr als berechtigten Anliegen der Behinderten und ihrer Verbände mehr als bisher Rechnung trägt. Es gibt doch Anzeichen dafür, dass es auch so kommt.

Die FéGAPH wird agil(e) und entwickelt sich weiter!

Im vergangenen Juni hat AGILE Zuwachs erhalten: die neueste Mitgliedorganisation heisst Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leurs proches (FéGAPH). Die FéGAPH, der Dachverband von 14 Selbsthilfe-Organisationen mit rund 2200 betroffenen Mitgliedern, stellt sich vor.
Von Cyril Mizrahi, Präsident der FéGAPH, ehemaliger Secrétaire romand von AGILE
«Menschen mit Behinderung sind vollwertige Mitglieder der Gesellschaft; sie haben dieselben Rechte und Pflichten wie ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Allerdings gibt es immer noch Hindernisse, die verunmöglichen, dass diese Personen ihre Rechte ausüben und vollständig an den Aktivitäten der Gesellschaft partizipieren.»

So beginnt die Präambel (wir sind schliesslich in der internationalen Stadt Genf…) der Statuten der FéGAPH, die immer noch aktuell und seit der Gründung des Verbands vor fast 15 Jahren – 1997 – unverändert geblieben ist. Auf Französisch klingt die von den Gründern gewählte Abkürzung FéGAPH wie die Warnung «Fais gaffe!» (Pass auf!): Menschen mit Behinderung lassen sich nicht alles gefallen; sie wissen, wie sie ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen!

So heisst es in der Präambel weiter: «Deshalb haben verschiedene im Kanton Genf tätige Organisationen von Behinderten und ihren Angehörigen beschlossen, gemeinsam für ihre Rechte und Interessen einzustehen. Auch wenn jede Art von Einschränkung ihre bestimmten Eigenheiten aufweist und verschiedene Behinderungen dadurch entstehen können, lassen sich zahlreiche Bereiche definieren, in denen ein abgestimmtes oder gemeinsames Vorgehen die jeweiligen Ziele der Organisationen verstärken könnte.»

Hauptansprechpartnerin
Viele Jahre war der Verband vor allem eine informelle und punktuelle Plattform für den Austausch und für die Unterstützung der von den Mitgliedorganisationen, mehrheitlich der Angehörigen-Vereinigungen, geführten Kämpfe. In jüngster Zeit ist die Tätigkeit des Verbands systematischer geworden. Der Rat (Vorstand) besteht aus einem oder zwei Vertretern pro Mitgliedorganisation und trifft sich alle 1-2 Monate. Er  diskutiert über die aktuelle Sozial- oder Gleichstellungspolitik, die Menschen mit Behinderung betrifft. Die Mitgliedorganisationen werden so regelmässig informiert und tragen auf kantonaler Ebene zu einer breiteren Mobilisierung bei, insbesondere im Fall der IV-Revisionen. Daher ist die FéGAPH auch Mitglied von AGILE.
Die FéGAPH ist vor allem bei kantonalen Fragen Hauptansprechpartnerin der Behörden, Dienstleistungsanbieter, Medien und der breiten Öffentlichkeit. Sie nimmt an allen Besprechungen teil, bei denen die Rechte und Interessen der Menschen mit Behinderungen und ihrer Angehörigen – unabhängig von der Art der Behinderung – Thema sind (kantonales Konzept gemäss Bundesgesetz über die Institutionen, Reglement über die schulische Integration, neue Kantonsverfassung, Umsetzungsgesetzgebung der Revision des Erwachsenen- und Kinderschutzrechtes etc.). Zudem schlägt die FéGAPH Kandidatinnen und Kandidaten vor, wenn Stellen in offiziellen Instanzen zu besetzen sind, für die eine Vertretung der betroffenen Personen vorgesehen ist.

Ende 2009 reichte die FéGAPH beim Genfer Verfassungsrat die Petition «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung» ein (Petition = «proposition collective» mit mindestens 500 Unterschriften). In rund zwei Monaten wurden über 800 Unterschriften gesammelt. Unsere Forderungen wurden zum Teil berücksichtigt: Der Verfassungsentwurf beinhaltet nun insbesondere das Recht auf Zugang zu öffentlichen Bauten und Dienstleistungen, die Anerkennung der Gebärdensprache, einen Integrationsartikel sowie die Abschaffung der automatischen Aberkennung der politischen Rechte von Personen unter Vormundschaft. Ein Erfolg für die Behinderten.

Vernetzte Arbeit
Gleichzeitig wächst die FéGAPH. 2010 und 2011 sind nicht weniger als fünf neue Mitglieder zum Verband gestossen, darunter die Schwergewichte der Selbsthilfe der direkt Betroffenen: der Schweizerische Gehörlosenbund, der Schweizerische Blindenverband und Cerebral Genève; der Rollstuhlclub (Sektion der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung) und Procap Genève gehören ebenfalls zu den Neuankömmlingen. So kann die FéGAPH stolz sein, einen Grossteil der Selbsthilfe- und Elternorganisationen im Kanton zu ihren Mitgliedern zählen zu können. Dazu gehören insbesondere auch insieme (Eltern von Personen mit einer geistigen Behinderung), Autisme Genève und Le Relais, eine Organisation von Angehörigen von psychisch kranken Menschen.

Anders als im Tessin und in Basel gibt es in Genf keine Behindertenkonferenz, welche die Hilfs- und Selbsthilfeorganisationen umfasst. In Genf gibt es eine kantonale Dachorganisation der Selbsthilfe, die vernetzt arbeitet. Die FéGAPH arbeitet insbesondere mit Pro Infirmis zusammen und ist Mitglied des Verbands und des Vorstands von HAU (Handicap Architecture et Urbanisme). Die HAU ist die Dachorganisation der im Bereich der Zugänglichkeit aktiven Verbände, die den kantonalen Dienst für behindertengerechtes Bauen leitet. Die HAU und die FéGAPH arbeiten komplementär zusammen: die HAU befasst sich mit technischen Fragen, die FéGAPH mit politischen.

Die FéGAPH orientiert sich an den Modellen ihrer Pendants in Basel (BF) und im Tessin (FTIA), die ebenfalls Mitglieder von AGILE sind, ohne mit ihnen rivalisieren zu wollen. Sie möchte ihre Mitgliederbasis erweitern und ihre Tätigkeit im Bereich der Vertretung der Rechte und Interessen der Menschen mit Behinderung ausbauen. Der Rat hat deshalb vor kurzem beschlossen, in Genf zusammen mit Procap eine Rechtsberatung für Menschen mit Behinderung einzurichten.

Unser Ziel: Wir wollen uns entwickeln, um unsere Interessen gemeinsam stärker zu vertreten, und wir wollen gleichzeitig dem Gründungsgedanken treu und damit agil(e) bleiben!

Übersetzung: Susanne Alpiger
Medien

Menschen mit chronischen Schmerzen

Arbeitsintegration behinderter Menschen ist das erklärte Ziel der aktuellen IV-Revision. Wie sehen die Integrationschancen von SchmerzpatientInnen aus und welche Voraussetzungen müssen dazu erfüllt sein? Die Neuerscheinung des Vereins Lernwerk gibt Auskunft.
Für Sie gelesen von Bettina Gruber

Für SchmerzpatientInnen ist das Leben schwierig. Haben sie noch einen Arbeitsplatz, drohen sie diesen zu verlieren. Zusätzlich stehen sie unter Generalverdacht, IV-Leistungen erschleichen zu wollen. Oft handelt es sich um Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Leben zwischen Schmerz, Existenzangst, Anfeindungen und Ohnmachtgefühlen. Gibt es aus dieser Negativspirale einen Ausweg? Diesen Fragenkomplexen war 2010 eine Weiterbildungsreihe des Vereins Lernwerk (www.lernwerk.ch) und seiner Geschäftsstelle NetzWerk IIZ (www.netzwerk-iiz.ch) gewidmet, die sich an Fachleute in der Begleitung von Schmerzpatienten richtete und dabei den Fokus auf die Arbeitsintegration legte. Im vorliegenden Buch fasst die Autorin Jutta Kirchner die Referate und Ergebnisse aus den Workshops zusammen.

Für Aussenstehende wird verständlich aufgezeigt, worum es sich bei chronischen Schmerzen handelt. Nämlich nicht einfach um einen Akutschmerz, der etwas länger dauert. Schmerzen sind grundsätzlich etwas Positives, sie warnen den Körper vor Gefahren und weiterem Schaden. Werden sie chronisch, so lassen sich physiologische Veränderungen im Schmerzleitungssystem nachweisen. Der Schmerz verselbständigt sich und existiert nun losgelöst von seinem ursprünglichen Auslöser. Er hat dann seine hilfreiche Funktion verloren. Der Schmerzpatient fühlt sich ihm ausgeliefert. Um chronische Schmerzen gar nicht erst entstehen zu lassen, ist also eine ausreichende Schmerzbehandlung in der Akutphase das A und O. Wenn ein Schmerz chronisch geworden ist, so bleibt den Patienten meist nur, einen neuen Umgang mit dem Schmerz zu erlernen, um so den schmerzbedingten Verknüpfungen im Hirn neue Reaktionsmuster entgegenzusetzen.

Dieser herausfordernden Aufgabe sollten die PatientInnen sich in der Zeit stellen, in welcher auch ihre berufliche Zukunft geregelt werden muss, weil Stellenverlust droht oder schon eingetreten ist und Unfall- oder Krankentaggelder bald auslaufen. Finanzsorgen und Existenzängste können in dieser Situation dazu führen, dass mit der Brechstange versucht wird, wieder zu arbeiten. Wird die Wiederaufnahme einer Arbeit aber nicht sorgfältig angegangen, kommt meist nach kurzer Zeit das Aus.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Situation von MigrantInnen. Ihre Hauptmotivation, ihre Heimat zu verlassen, war für viele die Aussicht auf Erwerb. Mit ihrem Einkommen unterstützen sie nicht selten eine ganze Familie zu Hause. Das erfüllt sie mit Stolz. Mit niedriger Qualifikation und sprachlichen Hindernissen stehen ihnen aber vor allem schwere körperliche Arbeiten offen. Werden sie zu Schmerzpatienten, ist ihre Umorientierung besonders schwierig. Kulturelle Unterschiede im Umgang mit Schmerz können zudem zu Hindernissen beim Entwurf einer zukunftgerichteten Strategie werden.

Auch den Beratenden fällt eine schwierige Aufgabe zu. Im Spannungsfeld verschiedener Erwartungen von Seiten der Versicherungen, der ArbeitgeberInnen und der PatientInnen laufen sie Gefahr, sich aufzureiben. Sie müssen sich davor schützen, in die Mutlosigkeitsspirale der Betroffenen hineingezogen zu werden, ohne aber kalt oder zynisch zu werden. Eine ihrer Aufgaben besteht darin, in ihren KlientInnen ein neues Selbstwertgefühl zu wecken, indem diese lernen wahrzunehmen, dass sie selbst Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten haben, mit ihrem Schmerz umzugehen und ihm nicht einfach ausgeliefert sind. Erst wer für sich eine Zukunft mit dem Schmerz akzeptiert, hat eine Chance auf eine erfolgreiche berufliche Eingliederung. Garantie hat er/sie allerdings keine.

In weiteren Kapiteln wird das soziale Sicherungssystem aus ALV, IV und Sozialhilfe erklärt, insbesondere die Instrumente, welche die IV vorsieht. Schliesslich wird die Notwendigkeit interinstitutioneller Zusammenarbeit (IIZ) aufgezeigt, damit Versicherte nicht zum Spielball zwischen Versicherungen werden, sondern volkswirtschaftliche Überlegungen Vorrang erhalten vor Zuständigkeitsfragen. Das Fazit mit Wünschen an Gesellschaft, Politik und Behörden und mit Erkenntnissen zu den Voraussetzungen für eine gelingende Arbeitsintegration chronischer Schmerzpatienten zeigt auf, dass noch vieles anzupacken ist.

Das 150-seitige Buch hat kein Happyend im Sinne von «Alles wird gut». Aber gerade weil es die Stolpersteine nicht verschweigt, bilden die hier zusammengetragenen Erkenntnisse eine solide Basis für eine verbesserte Arbeitsintegration von Schmerz-patientInnen.

Jutta Kirchner, Verein Lernwerk (Hrsg.), Menschen mit chronischen Schmerzen. Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitsintegration, Rüegger Verlag 2011,
ISBN: 978-3-7253-0975-7, Preis: CHF 28.—

Handbuch Inklusion

Der Caritasverband für die Diözese Speyer, Deutschland, hat ein Handbuch Inklusion herausgegeben. Dieses soll OrganisatorInnen von Veranstaltungen wie Festen oder Tagungen helfen, ihren Anlass behindertengerecht zu gestalten. Reinschauen lohnt sich.
Von Bettina Gruber

Meist ist es nicht die Absicht der Veranstalter, Behinderten den Zugang zu Anlässen zu erschweren oder gar zu verunmöglichen. Oft fehlt es aber am Wissen um die Bedürfnisse verschiedener Behinderungsgruppen. Hier will die rund 40-seitige Broschüre Abhilfe schaffen.

Nach einer kleinen Einführung zum Begriff der Inklusion werden die Anforderungen für einen barrierefreien Zugang von Körper-, Seh- oder Hörbehinderten, von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder psychischer Behinderung aufgeführt. In einem nächsten Schritt wird aufgezeigt, wie eine inklusive Veranstaltung aussehen könnte. Zum Schluss werden in einer Tabelle nochmals die wichtigsten Anforderungen übersichtlich aufgelistet.

Dass im Text bundesdeutsche Statistiken und Normen zitiert werden und einige Anlaufstellen in der Region Speyer, tut der Nützlichkeit für Schweizer Veranstalter keinen Abbruch. Die Autoren wollen nebst den technischen Infos vor allem Mut machen, es einfach auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass nicht alles gleich perfekt ist.

«Handbuch Inklusion. Informationen, Hinweise und Tipps zur Organisation inklusiver Veranstaltungen» können Sie hier als pdf herunterladen:
http://www.caritas-speyer.de/81364.html
Es kann auch bestellt werden bei: Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.,
Obere Langgasse 2, DE-67346 Speyer, Telefon 0049 (0)6232 / 209-196,
Mail: markus.herr@caritas-speyer.de 
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